
Trebbin, 17. August 2022		  20. Jahrgang | Nummer 9 | Woche 33



AMTSBLATT für die Stadt Trebbin| 2 |  17. August 2022 | Nr. 9 | Woche 33

Inhaltsverzeichnis

 
Bekanntmachungen des Bürgermeisters 

–	 Bekanntmachung des Beschlusses über die Satzung über besondere Anforderungen an die Gestaltung baulicher Anlagen 
	 und unbebauter Flächen im ausgewiesenen Geltungsbereich des Stadtkerns von Trebbin zum Schutz und zur Wahrung 
	 des historisch gewachsenen Stadtbildes – Gestaltungssatzung Stadtkern Trebbin – der Stadt Trebbin......................................................Seite 2
–	 Wahlbekanntmachung für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/ 
	 des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Stadt Trebbin ..............................................................................................................................Seite 5

Bekanntmachung anderer Institutionen

–	 Einladung Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Wiesenhagen........................................................................................Seite 6

AMTSBLATT
für die Stadt Trebbin

mit den Ortsteilen Blankensee, Christinendorf, Glau, Großbeuthen/ 
Kleinbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, Löwendorf, Lüders-
dorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen, Thyrow,  
Wiesenhagen

Trebbin, 17. August 2022 | Nr. 9/2022 | 20. Jahrgang 	 Herausgeber: Stadt Trebbin | Der Bürgermeister

– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –

Bekanntmachung des Beschlusses über die Satzung über besondere Anforderungen  
an die Gestaltung baulicher Anlagen und unbebauter Flächen  

im ausgewiesenen Geltungsbereich des Stadtkerns von Trebbin zum Schutz  
und zur Wahrung des historisch gewachsenen Stadtbildes  

– Gestaltungssatzung Stadtkern Trebbin –  
der Stadt Trebbin

Die Stadtverordnetenversammlung Trebbin hat in ihrer öffentlichen Sitzung 
am 15.06. 2022 gemäß § 87 Absatz 1 i. V. m. § 87 Absatz 8 der Brandenburgi­
schen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11. 
2018 (GVBl. I/18, Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Februar 2021 
(GVBl. I/21, Nr. 5) i. V. m. § 3 Absatz 1 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2017 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, 
Nr. 21) die Satzung über besondere Anforderungen an die Gestaltung bauli­
cher Anlagen und unbebauter Flächen im ausgewiesenen Geltungsbereich 
des Stadtkerns von Trebbin zum Schutz und zur Wahrung des historisch ge­
wachsenen Stadtbildes – Gestaltungssatzung Stadtkern Trebbin – der Stadt 
Trebbin mit dazugehöriger Begründung beschlossen.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Trebbin über die Gestal­
tungssatzung Stadtkern Trebbin der Stadt Trebbin wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.

Mit der öffentlichen Bekanntmachung tritt die oben genannte Satzung in 
Kraft.

Allgemeine Ziele und Inhalte:

Räumliche Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung Stadtkern Trebbin umfasst die 
bebauten und unbebauten Grundstücke nachfolgender Straßen: 

Markt
Berliner Straße
Denkmalplatz
Kirchplatz
Luckenwalder Straße (Teilabschnitt bis Luckenwalder Straße 9)
Puschkinstraße
Beelitzer Straße (Teilabschnitt bis Beelitzer Straße 36) 
Pfarrstraße 
Lindenstraße
Fischerstraße
Röllerstraße
Berliner Tor
Goethestraße (Teilabschnitt bis Goethestraße 18).

Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung Stadtkern Trebbin ist im beilie­
genden Abgrenzungsplan dargestellt und Bestandteil der Bekanntmachung.

Sachlicher Geltungsbereich

1. 	 Die Festsetzungen der Gestaltungssatzung Stadtkern Trebbin gelten für 
Veränderungen und Neuerrichtungen von baulichen Anlagen, Bautei­
len, Bauzubehör, Einfriedungen, Werbeanlagen und Warenautomaten 
auf bebauten und unbebauten Grundstücken im Geltungsbereich der 
Satzung. 
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– Bekanntmachungen des Bürgermeisters –

2. 	 Sie beziehen sich auf alle stadtbildrelevanten Maßnahmen, also auf 
solche Vorhaben und Eingriffe, die von öffentlichen Bereichen einsehbar 
sind und damit Einfluss auf das Stadtbild nehmen. 

3. 	 Diese Satzung ist unabhängig von anderweitig bestehenden Genehmi­
gungspflichten anzuwenden. Sie ist auch dann anzuwenden, wenn nach 
§ 61 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) keine Genehmigungs­
pflicht besteht.

4. 	 Anforderungen des Denkmalschutzrechts bleiben von dieser Satzung un­
berührt. Der historische Stadtkern von Trebbin ist als Denkmalbereich 
und Bodendenkmal geschützt. Der § 9 des Brandenburgischen Denkmal­
schutzgesetzes (BbgDSchG) ist zu beachten.

Einsichtnahme:

Jedermann kann die Satzung über besondere Anforderungen an die Gestal­
tung baulicher Anlagen und unbebauter Flächen im ausgewiesenen Gel­
tungsbereich des Stadtkerns von Trebbin zum Schutz und zur Wahrung des 
historisch gewachsenen Stadtbildes – Gestaltungssatzung Stadtkern Treb­
bin – der Stadt Trebbin einschließlich Anlagen und die Begründung bei der 
Stadtverwaltung Trebbin, Markt 1–3, in 14959 Trebbin, Abteilung 4 Stadt­
entwicklung, Hochbau, während der Sprechzeiten (Dienstag von 09.00 bis 
12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr und Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr 
und 13.00 bis 15.30 Uhr) sowie außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Die beschlossene Satzung wird zu jedermanns Einsicht auf der Internetseite 
der Stadt Trebbin, www.stadt-trebbin.de, unter Rathaus ➔ Ratsinformati­
onssystem ➔ Ortsrecht ➔ Satzungen, eingestellt. 

Hinweise über Fristen bei Verletzung von Vorschriften:

Auf die Vorschriften der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung für das Land 
Brandenburg wird verwiesen. Danach hat die Gemeinde das Recht, Angele­
genheiten ihres eigenen Wirkungskreises durch Satzungen zu regeln, soweit 
Gesetze nichts anderes bestimmen. 

Sie sind öffentlich bekanntzumachen.

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kommunalverfas­
sung kann gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün­
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) 	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) 	 die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor­
den,

c) 	 der Bürgermeister hat den Stadtverordnetenbeschluss beanstandet,

d) 	 der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 
und daher die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel angibt.

Trebbin, den 20.06.2022	
	

		
Thomas Berger
Bürgermeister
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Geltungsbereich – Gestaltungssatzung Stadtkern Trebbin –
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Wahlbekanntmachung für die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/ 
des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Stadt Trebbin

Die mögliche Stichwahl findet am 25.09.2022 statt

1.	 Am 04. September 2022 findet die Wahl der hauptamtlichen Bürger­
meisterin/ des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Stadt Trebbin in 
der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.	 Das Wahlgebiet umfasst die Stadt Trebbin (einschließlich aller Orts­
teile). Die Stadt ist in 18 Wahlbezirke eingeteilt. Auf den Wahlbenach­
richtigungen, die die Wahlberechtigten bis spätestens 14. August 2022 
erhalten haben, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte wählen kann.

	 Der Briefwahlvorstand tritt um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
Trebbin zusammen.

3.	 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler 
haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Rei­
sepass zur Wahl mitzubringen. Wegen der möglichen Stichwahl wird 
die Wahlbenachrichtigung nicht einbehalten. Auf Verlangen des Wahl­
vorstandes hat sich der Wähler über seine Person auszuweisen. Es 
wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln gewählt, die im Wahlraum 
bereitgehalten werden. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlrau­
mes den Stimmzettel ausgehändigt. Im Wahllokal hängt ein Muster des 
Stimmzettels aus.

4.	 Besonderheiten Bürgermeisterwahl
	 Der Stimmzettel enthält die, mit Beschluss des Wahlausschusses vom 

04.07.2022, zugelassenen Wahlvorschläge. Jeder wahlberechtigte Bür­
ger kann für seine Wahl eine Stimme vergeben. Bitte beachten Sie bei 
der Stimmabgabe, dass nicht mehr als eine Stimme abgegeben wird, 
sonst ist Ihr Stimmzettel ungültig! Kennzeichnen Sie durch das Ankreu­
zen zweifelsfrei Ihre Zustimmung für eine Bewerberin/einen Bewerber.

	 Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gilt folgende Regelung:
1. 	 Die wahlberechtige Person kennzeichnet persönlich und unbeobach­

tet ihren Stimmzettel.
2. 	 Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Stimmzet­

telumschlag und verschließt diesen.
3. 	 Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem 

Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl.
4. 	 Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den unter­

schriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.
5. 	 Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet diesen an 

die zuständige Wahlbehörde.

5.	 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlrau­
mes gekennzeichnet werden.

6.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung folgen­
de Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

7.	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlge­
biet, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) 	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlge­

bietes oder 
b) 	 durch Briefwahl teilnehmen.

	 Die wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann ihre 
Stimme nur in dem für sie zuständigen Wahllokal abgeben.

8.	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zuständigen 
	 Wahlbehörde Stadt Trebbin, 
	 Einwohnermeldewesen, 
	 Markt 1–3, 
	 14959 Trebbin
	 einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie ei­

nen amtlichen Wahlbriefumschlag für die Wahl beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl­
briefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle am Wahltag bis 18.00 Uhr 
abgegeben werden. Nach Eingang des Wahlbriefes bei der Wahlbehör­
de darf er nicht mehr zurückgegeben werden.

9.	 Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel verschrieben, die­
sen oder einen Wahlumschlag unbrauchbar gemacht, so werden ihr auf 
Verlangen neue Briefwahlunterlagen ausgehändigt. Die Wahlbehörde 
behält den alten Stimmzettel oder Wahlumschlag ein.

10.	 Für die Stimmabgabe behinderter Wähler gilt Folgendes: Hat die wahl­
berechtigte Person den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeich­
nen lassen, so hat diese durch Unterschreiben der Versicherung an 
Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach 
dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat.

11.	 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so wird ihr Gelegenheit 
gegeben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. Die Wahlbehörde 
hat zu diesem Zweck eine Wahlkabine aufgestellt, damit der Stimm­
zettel unbeobachtet gekennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt 
werden kann. Die Wahlbehörde nimmt die Wahlbriefe entgegen, hält 
sie unter Verschluss und übergibt sie rechtzeitig am Wahltag dem zu­
ständigen Wahlleiter.

12.	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön­
lich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits­
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Trebbin, 17.08.2022

Thomas Berger
Bürgermeister
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Einladung Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Wiesenhagen

Die Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Wiesenhagen 
findet am 22. September 2022 um 19.00 Uhr im Gasthaus Pusch in Wie­
senhagen statt.

Tagesordnung
1. 	 Eröffnung und Begrüßung 
2. 	 Feststellung der Anwesenheit
3. 	 Information zur Waldbrandversicherung durch Herrn Schröder der Feu­

ersozietät

4. 	 Information zur Waldpflege durch Revierförster Herr Burig
5. 	 Wahl eines Vorstandes – um Wahlvorschläge wird gebeten
6. 	 Sonstiges

Wiesenhagen, 01.08.2022
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– Ende des Amtsblattes für die Stadt Trebbin –
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Bürgermeisterwahl – 
Hygienehinweise
Werte Wählerinnen und 
Wähler,
aktuell bestehen keine staatli-
chen Hygienemaßnahmen, die 
das Wahlgeschehen einschrän-
ken. Allerdings zeigt uns unser 
persönliches Umfeld leider 
immer wieder Erkrankungsfälle 
an Covid-19.

Deshalb empfehle ich Ihnen 
zum Selbstschutz im Wahllokal:

•	 Bringen Sie bitte einen 
eigenen, blau schreibenden 
Kugelschreiber mit

•	 Halten Sie Abstand zu den 
Anwesenden im Wahllokal

•	 Verlassen Sie möglichst zügig 
das Wahllokal nach der 
Stimmabgabe

Selbstverständlich sind Schreib-
stifte im Wahllokal vorhanden. 
Die Wahlhelfer haben die 
gleichen Schutzmaßnahmen, 
wie bei der Bundestagswahl 
2021. Gehen Sie bitte sehr 
zahlreich zur Wahl. Demokratie 
lebt vom Mitmachen.

Thomas Berger
Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger, 
das neue Stadtentwicklungs-
konzept der Stadt Trebbin steht 
nach fast vierjähriger Vorberei-
tungszeit vor seiner Beschluss-
fassung. Begonnen hat die 
Arbeit mit einer großen Frage-
bogenaktion, bei der Sie die 
Möglichkeit hatten, aktiv Ihre 
Vorstellungen für die zukünfti-
ge Entwicklung unserer Stadt 
und der Ortsteile einzubringen. 
Vielleicht erinnern Sie sich 
noch an diese Aktion und die 
nachfolgende Auswertung in 
den jeweiligen Sitzungen der 
Ortsbeiräte bzw. des Bürgerfo-
rums im Clauert Haus. All die 
Anregungen wurden jetzt 
eingearbeitet und in vielen 
Workshops weiterentwickelt. 
Vor kurzem hat die Beteiligung 
der Behörden stattgefunden. 
Als letzter Schritt muss sich die 
Stadtverordnetenversammlung 
abschließend damit befassen. 

Das Stadtentwicklungskonzept 
befasst sich mit den wichtigs-
ten Entwicklungsbereichen 
unseres Zusammenlebens. 
Grundsätzlich soll sich unsere 
Stadt im Rahmen der Grenzen 
der Landesplanung moderat 
weiterentwickeln. Der Bevölke-
rungszuwachs soll synchron 
mit der Weiterentwicklung der 
sozialen Infrastruktur erfolgen. 
Nur so kann sichergestellt 
werden, dass beim Zuzug auch 
junger Familien die entspre-
chenden Plätze in Kitas, Schulen 
und Schülerhorten angeboten 
werden können. 

Aber auch die Weiterentwick-
lung der Sportstätten, der 
Freizeitanlagen und der Einrich-
tungen für unsere Jugend und 
für die ältere Bevölkerung ist im 
Stadtentwicklungskonzept 
festgeschrieben. Nicht zuletzt 
wird das Konzept ergänzt durch 
Aussagen zur Gewerbeentwick-
lung und zu Arbeitsplätzen in 
unserer Stadt. 

Aber schon jetzt zeichnen sich 
positive Entwicklungen ab, die 
durch das Stadtentwicklungs-
konzept abgedeckt sind. REWE 
und Lidl werden in Kürze neue 
moderne Verkaufsgebäude 
errichten, die schon zum 

kommenden Frühjahr eröffnet 
werden sollen. Zur selben Zeit 
wird sich auch die Drogerieket-
te Rossmann in dem alten 
REWE Gebäude niederlassen. 
Ein Wunsch, den viele Trebbine-
rinnen und Trebbiner schon 
lange geäußert haben. Damit 
gewinnt die Versorgungslage in 
Trebbin spürbar an Qualität. 

Auch die Schaffung neuen und 
bezahlbaren Wohnraums ist 
bereits angeschoben. So räumt 
die stadteigene Wohnungsge-
sellschaft TREWO in der Bahn-
hofstraße gerade ein Grund-
stück, um dort neue, moderne 
Wohnungen zu errichten. Das 
Stadtentwicklungskonzept 
schreibt vor, dass die zukünftige 
Wohnentwicklung in der Stadt 
zu 1/3 Wohnungen und zu 2/3 
Eigenheimbebauung realisieren 
soll. 

Am Kirchplatz sind die ersten 
altengerechten Wohnungen vor 
kurzem eingeweiht worden. 
Dies ermöglicht auch den 
älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern unserer Stadt ihren 
Lebensabend hier zu verbrin-
gen. 

Schließlich soll die Lebensquali-
tät in unserer Stadt aufgewertet 
werden durch eine Vergröße-
rung des Grüngürtels um die 
Stadt und durch die Schaffung 
von weiteren Erholungsberei-
chen. 

Ich bedanke mich bei allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die 
aktiv durch Mitarbeit, Vorschlä-
ge, Kritik und Tatkraft am 
Zustandekommen des Stadtent-
wicklungskonzeptes beigetra-
gen haben. Sie haben gemein-
sam Zukunft geschrieben. 

Ihr 
Thomas Berger 
Bürgermeister

Vorgaben zur Veröffentlichung im  
Trebbiner Anzeiger (Amtsblatt der Stadt Trebbin)

Redaktionsschluss: in der Regel 1. Donnerstag im Monat, zu finden 
unter https://www.stadt-trebbin.de/index.php/rathaus/amtsblaetter

Versand: E-Mail bis 14 Uhr an amtsblatt@stadt-trebbin.de

Betreffzeile E-Mail: Trebbiner Anzeiger, Institution, Ausgabe
Beispiel: Trebbiner Anzeiger, Bibliothek, Mai 2022

Artikel: ausschließlich als Dateianhang im word-Format, möglichst 
mehrere Informationen in einem Artikel zusammenfassen

Mehrere Artikel: ausschließlich als Dateianhang im word-Format, 
ausschließlich in einer E-Mail pünktlich zum Redaktionsschluss zzgl. 
Abbildungen

Dateiname Artikel: Institution_Titel_Ausgabe
Beispiel: Bibliothek_Buchauswahl im Mai_Amtsblatt Mai 2022

Abbildungen: Auflösung ab 500 KB, Format jpeg, unter Nennung der 
Bildquelle

Dateiname Abb.: Institution_Titel_Ausgabe_Abbildung
Beispiel: Bibliothek_Buchauswahl im Mai_Amtsblatt Mai 2022_Abbil-
dung

Große Dateien: kostenloser Dateiversand (bis zu 2 GB) z. B. über  
www.wetransfer.com an amtsblatt@stadt-trebbin.de möglich

Hinweis: Durch die Stadt Trebbin erfolgt keine orthografische, gramma-
tikalische oder inhaltliche Korrektur der eingereichten Texte. Verant-
wortlich für die Inhalte der Texte sind die Verfasser, deren Meinung 
oder Sichtweisen wiedergegeben werden. Wir behalten uns das Recht 
vor, aus Platzgründen um Kürzung der Beiträge zu bitten. Wir veröf-
fentlichen keine Texte mit rassistischem, antisemitischen, sexistischem 
oder demokratiefeindlichen Inhalten oder solche mit persönlich herab-
setzenden Äußerungen.

Bei Fragen und/oder konstruktiven Hinweisen wenden Sie sich bitte an 
amtsblatt@stadt-trebbin.de.
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Informationen Bereich Kultur/Tourismus/Sport

Mitarbeit an Vorbereitung des dies­
jährigen Weihnachtsmarktes erbeten
Die Stadt Trebbin sucht für die 
Realisierung des diesjährigen 
Weihnachtsmarktes am 
26./27. November:

Unterstützer/Partner/freiwil­
lige Helfer/Anbieter/Sponso­
ren/kreative Köpfe/Idealisten

Wir möchten eine Aktionsgrup-
pe gründen und suchen Gleich-
gesinnte. Fühlen Sie sich 
angesprochen? Dann melden 
Sie sich bitte unter:

E-Mail:	
kultur@stadt-trebbin.de
Telefon:	 033731- 842 36

DIE ZEIT IST REIF, KULTUR 
GEMEINSAM ZU GESTALTEN 
UND FRISCHE IDEEN EINZU­
FANGEN!
Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, diese Rubrik gibt Ihnen ab 
sofort in regelmäßiger Folge 
Informationen aus den Berei-
chen Kultur/Tourismus/Sport. 
Wenn Sie Fragen, Vorschläge 
oder konstruktive Kritik haben, 
treten Sie bitte mit uns in 
Kontakt.

Wir freuen uns auf den 
Austausch mit Ihnen und ein 
vernetztes, produktives 
Miteinander!

Das Bauernmuseum informiert

Neue Öffnungszeiten  
des Bauernmuseums
Bitte beachten Sie die veränder-
ten Öffnungszeiten!

Neue Öffnungszeiten:
Freitag, Samstag sowie Feiertag:	
12.00 bis 17.00 Uhr

Führungsangebote können 
individuell gebucht werden.
Projektarbeit erfolgt ebenfalls 
nur nach Anmeldung.

Eintrittspreise:
Erwachsene:	 3,00 €

Ermäßigt:	 1,50 €
Sonderausstellung:	 0,50 €

INFO
Weitere Informationen:
 033731 – 800 11
www.bauernmuseum-blanken-
see.de
bauernmuseum@stadt-trebbin.
de
Facebook & Instagram
www.stadt-trebbin.de
 033731 – 842 36

Radeln für ein gutes Klima –  
STADTRADELN 2022
Auch in diesem Jahr ist die 
Stadt Trebbin wieder bei der 
Aktion STADTRADELN dabei. 
Für alle, die nicht wissen, 
worum es sich hier handelt, ein, 
zwei Worte dazu – beim 
STADTRADELN sind alle dazu 
aufgerufen, 21 Tage lang 
möglichst auf das Auto zu 
verzichten und stattdessen die 
Alltagswege klimafreundlich 
zurückzulegen. 
Mit der Aktion soll einerseits 
auf den Klimawandel und der 
damit einhergehenden wichti-
gen Einsparung von CO2 
aufmerksam gemacht werden, 
sowie auch aufzeigen, wie 
wichtig eine gute Radverkehrs
infrastruktur und der prakti-
sche Klimaschutz vor Ort sind. 
Der Wettbewerb startet am 
28. August mit der Auftakttour. 
Im Rahmen dieser Tour geht es 
vom Marktplatz Trebbin, 
Treffpunkt 10.15 Uhr, nach 
Ahrensdorf. Dort treffen die 
Radler:innen aus Trebbin auf 
die Radler:innen aus Lucken-
walde. Gemeinsam geht es über 
den neu gebauten Radweg von 
Hennickendorf über Berken-

brück, bis nach Luckenwalde. 
Ziel in Luckenwalde ist das 
Tierparkfest. Für den Eintritt 
zum Tierparkfest erhält jede:r 
Teilnehmer:in aus Trebbin eine 
Karte, sowie Verpflegungsmar-
ken. 
Am 17. September endet die 
Kampagne. Die Stadt Trebbin 
möchte hier an dieser Stelle alle 
motivieren, viele Kilometer zu 
sammeln. Egal ob Schulen, 
Firmen, Sportvereine, Freunde 
oder auch nur eine:r alleine – 
das Ziel ist es, so viel CO2 
einzusparen, wie nur möglich.
Anmeldungen sind unter 
folgendem Link kostenfrei. 
www.stadtradeln.de/home

INFO
Um eine Anmeldung für die 
Auftakttour wird gebeten, 
sodass Verpflegungscoupons, 
sowie die Eintrittskarten für das 
Tierparkfest eingeplant werden 
können. 
Die Anmeldungen bitte an: 
juliane.hintze@stadt-trebbin.de 
oder telefonisch unter  033731 
84252 bzw.  033731 84250. 

Einladung zum  
MAZ Bürgermeisterforum Trebbin 
Die Märkische Allgemeine 
Zeitung, führende Tageszeitung 
der Region, veranstaltet am 
24. August, um 18 Uhr in der 
Kulturscheune Thyrow ein 
Forum zur Wahl der neuen 
Trebbiner Bürgermeisterin bzw. 
des neuen Trebbiner Bürger-
meisters. Gewählt wird am 
4.  September. 
Den neun Bewerberinnen und 
Bewerbern für das Amt zur 
Bürgermeisterin bzw. zum 
Bürgermeister wird hier die 
Möglichkeit gegeben, sich 
einem breiten Publikum 
vorzustellen. 
Gezielte Fragen der MAZ-Mode-
ratoren Carsten Schäfer und 
Oliver Fischer zu den Trebbiner 
Brennpunktthemen, geben den 
Kandidatinnen bzw. den 

Kandidaten die Möglichkeit, 
sich vorzustellen und ihre 
perspektivischen Vorhaben zu 
äußern. 
Natürlich wird auch das 
Publikum die Möglichkeit 
haben, Fragen zu stellen.
Die Ankündigungen mit dem 
entsprechenden Link zur 
Anmeldung werden in den 
beiden Wochen vor der Veran-
staltung regelmäßig in der 
Märkischen Allgemeinen 
Zeitung (Ausgaben Luckenwal-
der Rundschau und Zossener 
Rundschau) sowie auf unseren 
Social Media Kanälen veröffent-
licht. 
Der Eintritt ist frei.
Die MAZ Lokalredaktion freut 
sich über Ihre Teilnahme.

Tränen voller Freude, 
im Schloß Blankensee in einem wunderschönen Ambiente.

Anläßlich unserer 

Goldenen- und Silbernen Hochzeit
am 8. Juli 2022
möchten wir uns 
bei allen Gästen 
und Gratulanten 
für die vielen 
Glückwünsche 
und Geschenke,
ganz herzlich 
bedanken.

Jutta und Jürgen Brauße
und  Michaela und Mario Brauße
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Altersgerechtes Wohnen  
und Tagespflege laden ein

Am 26. August findet ab 14 Uhr 
im Innenhof des altersgerech-
ten Wohnens Kirchplatz 1–2 ein 
Hoffest statt, zu dem alle 
Interessierte herzlich eingela-
den sind. 

Die Tagespflege und Sozialstati-
on der Arbeiterwohlfahrt mit 
dem Pflegeteam stellen ihre 
Angebote, Möglichkeiten und 
Räume vor. 

Das Hoffest bietet vor allem die 
Gelegenheit, sich ausführlich 
über das aktuelle Wohnungsan-
gebot des altersgerechten 
Wohnens mit einer Besichti-
gung zu informieren. 

Als besondere Dienstleistung 
für die Bewohner bietet die 
Vermietung zusammen mit der 
AWO ein Wohnen mit Service 
an.

Seit Februar dieses Jahres ist der 
Gebäudekomplex bereits in 
Nutzung. 

Aus den baufälligen Gebäuden 
der ehemaligen Schule ist, mit 
viel Aufwand und Engagement, 
eine moderne Wohnanlage 
entstanden. 
Obwohl der Weg bis dahin 
schwer und zäh war, so kann 
sich das Ergebnis durchaus 
sehen lassen. 
Eine neue Tagespflege mit Platz 
für 15 Gäste, 26 barrierefreie 
Wohnungen mit Balkon oder 
Terrasse und erschlossen über 
einen Aufzug sowie die zentrale 
Lage des Bauwerks bieten 
vielfältige Vorteile für die 
Bewohner.
Bei Getränken und Grillwurst 
und aufgeschlossener Atmo-
sphäre bietet sich nun am 
26. August die Möglichkeit 
einer umfassenden Information 
und Besichtigung. 

Die Vermietung WoWiKo und 
die Arbeiterwohlfahrt freuen 
sich, mit allen Gästen und 
Interessierten ins Gespräch zu 
kommen.

Suche 
Mehrfamilienhaus von
Privat ab 500 m²
Wohnfl äche

Tel.:
0331 / 28 12 98 44

KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB
Vertrauenswerkstatt von über 70 namhaften Versicherungen

> Unfallinstandsetzung
> Autolackiererei
> Kfz-Mechanik / Inspektion

Glauer Chaussee 12 • 14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64 • Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de

www.facebook.com/autoreparatur.kalliske

> Achsvermessung
> Reifenservice
> Klimaanlagenservice

> Werkstattersatzwagen
> DEKRA-HU Stützpunkt

30
JAHRE
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Sport-Event  
für Groß und Klein
Am 20. August findet in Glau 
der Peacetown SocialCup’22 
statt.
Sport, Spiel und Spaß sind 
angesagt, wenn am Sonnabend, 
dem 20. August, ab 14 Uhr die 
kirchliche Jugendgruppe der 
Friedensstadt zum „Peacetown-
SocialCup 22“ einlädt. Das 
Orga-Team des Sportevents um 
Philipp Töpel freut sich schon 
sehr auf die Veranstaltung, bei 
der sich auf dem weitläufigen 
Sportplatz in Glau verschiedene 
Teams sportlich messen sich 
über Zuschauer freuen, die sie 
anfeuern und motivieren. 
„Eingeladen sind Jung und Alt, 
Sportler und gemütliche 
Spender, Trainer oder kurz 
gesagt: die ganze Familie mit 
Oma und Opa“, sagt Philipp 
Töpel.
Mit seinen Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern hat der 
24-Jährige einiges an Pro-
gramm auf die Beine gestellt: 
„Ab 13.30 Uhr bieten regionale 
Foodtrucks leckere Speisen und 
kühle Getränke an.
Um 14 Uhr öffnen die diversen 
Eventstände, wie zum Beispiel 
eine Schlauch-Kegelbahn, und 

es startet das Kinderprogramm 
mit Hüpfburg und einigem 
mehr. 
Ab 15 Uhr erfolgt der Anpfiff 
zum Kleinfeld-Fußballturnier, 
und um 19 Uhr findet dann die 
Siegerehrung statt.“
Auch am Abend ist dann 
Bewegung angesagt, wenn die 
Musik loslegt. 
Um 19.15 Uhr startet DJ Sunny 
Beatz (Friedensstadt) und ab 
20.30 Uhr sind DJ Doctorben & 
Friends (Trebbin) an der Reihe.
Das Event wird in Verantwor-
tung der Johannischen Kirche 
durchgeführt und ist eine 
Benefizveranstaltung: Alle 
Erlöse gehen in die Erneuerung 
der sanierungsbedürftigen 
Zuschauertribüne und der 
Sportanlage in der Friedens-
stadt in Glau.

INFO
Termin:
Sonnabend, 20. August, 
ab 13.30 Uhr
Anschrift:
Sportplatz, Friedensstadt 
Weißenberg, 
Blankenseer Chaussee 19, 
14959 Trebbin/OT Glau

Tage der Begegnung
Johannische Kirchentagswoche 
findet vom 21. bis 28. August statt

Nach zwei Jahren Pause lädt 
vom 21. bis zum 28. August die 
Johannische Kirche zu ihrer 
Kirchentagswoche in die 
Friedensstadt ein. Diese Tage 
der Begegnung stehen unter 
einem Leitwort, das den 
Seligpreisungen der Bergpre-
digt entstammt: „Selig sind die 
Friedfertigen; denn sie werden 
Gottes Kinder heißen.“ Veran-
staltungshöhepunkte sind die 
Gottesdienste am Mittwoch, 
dem 24. August, und am 
Sonntag, dem 28. August; hierzu 
werden wieder weit über 1000 
Teilnehmer aus ganz Deutsch-
land erwartet. Gäste sind 
herzlich willkommen.
Sowohl die Gottesdienste als 
auch Gesprächskreise, Vorträge, 
Workshops sowie kulturelle 
Veranstaltungen finden dieses 
Jahr wieder in Präsenz statt. 
Darüber hinaus werden einzel-
ne Programminhalte, vor allem 
Vorträge und spezielle Veran-
staltungen, auch wieder per 
Internet Livestream gesendet 
werden. Einige Veranstaltun-
gen, zum Beispiel Gesprächs-
kreise, sind jedoch nur noch 
zum Austausch der Teilnehmer 
vor Ort gedacht. Alle Informati-
onen zur Kirchentagswoche 
gibt es im Internet unter www.
johannischer-kirchentag.de.
Vorab einige Informationen zu 
den Programmschwerpunkten: 
In Blankensee wird die Kirchen-
tagswoche am Sonntag, dem 21. 
August, um 12 Uhr mit einem 
Konfirmationsgottesdienst 
eröffnet. Im Anschluss haben 
die Konfirmationsgesellschaf-
ten Gelegenheit, im weitläufi-

gen Park des Waldfriedengelän-
des diesen besonderen Tag zu 
feiern.
Montag, der 22. August, wird in 
der Friedensstadt als „Helfer-
tag“ begangen, bei dem die 
praktische Arbeit im Vorder-
grund steht. Das weitere 
Programm wird in Form von 
Schwerpunkttagen durchge-
führt: Am Dienstag und Freitag 
finden Live-Veranstaltungen 
überwiegend im Zentrum der 
Johannischen Kirche „St.-Mi-
chaels-Heim“ in Berlin-Grune-
wald statt und werden teilwei-
se per Livestream in die 
Friedensstadt übertragen, am 
Donnerstag und Samstag liegt 
der Programmschwerpunkt in 
der Friedensstadt.
Am Mittwoch, dem 24. August, 
sind um 11 Uhr alle zur Teilnah-
me am Gedenkgottesdienst für 
Kirchengründer Joseph Wei-
ßenberg in der Kirche des 
Waldfriedens eingeladen. 
Mit dem um 11 Uhr im Wald-
frieden beginnenden Festgot-
tesdienst endet am Sonntag, 
dem 28. August, die Veranstal-
tungswoche.

INFO
Anschriften:
Kirchenzentrum Waldfrieden, 
Waldfrieden 52, 14959 Trebbin/
OT Blankensee, 
 (03 37 31) 70 79 80
Friedensstadt Weißenberg, Am 
Glauer Hof 1, 
14959 Trebbin/OT Glau,
 (03 37 31) 70 79 80
St.-Michaels-Heim, Bismarckal-
lee 23, 14193 Berlin-Grunewald, 
 (030) 89 68 80

Tage der offenen Tür
Johannisches Sozialwerk lädt am 24. und 27. August  
in neue Kita ein

Nach zwei erfolgreichen 
Besichtigungstagen zum 
diesjährigen Pfingstfest lädt das 
Johannische Sozialwerk e. V. am 
24. und 27. August erneut in 
den bald fertigen Neubau der 
Kita in der Friedensstadt ein. 
Es kommt damit den vielen 
Anfragen nach, die sich einen 
weiteren Besichtigungstermin 
gewünscht haben. 
Erzieherinnen und Vertreter des 
Trägers stellen sich an beiden 
Tagen gern den Fragen der 
Besucher und geben Auskünfte 
über das Gebäude und den 
zukünftigen Kitabetrieb.
Sowohl Eltern und Kinder der 
jetzigen Kita Regenbogenland 
als auch alle, die auf der Warte-
liste für einen Kitaplatz stehen, 
zeigen großes Interessen an 

dem Kita-Neubau. Doch auch 
die Teilnehmer der parallel in 
der Friedensstadt stattfinden-
den johannischen Kirchentags-
woche möchten das Gebäude 
besichtigen. 
Viele von ihnen unterstützen 
das Kitaprojekt durch Spenden 
und ehrenamtliche Hilfe.

INFO
Die Besichtigungstermine sind:
Mittwoch, 24. August, 
16.30–18.00 Uhr
Sonnabend, 27. August, 
14.00–16.00 Uhr
Anschrift:
Kita Johannisches Sozialwerk, 
Friedensstadt Weißenberg, 
Blankenseer Chaussee 14, 
14959 Trebbin/OT Glau

BMK Harz Coop
Versicherungen & Finanzen

Peter Milius
Löwenstr. 02 · 14959 Trebbin · Tel. 033731 / 13378

Sommer-Urlaub-Reisezeit – Und Sie können sparen?
JA!

Reiserücktritt- und 
Reiseunterbrechungsversicherung
ohne Selbstbeteiligung
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Blankenseer Musiksommer

Blankenseer Musiksommer lädt  
zum Abschlusskonzert der Saison ein 
Zum letzten Konzert im Rah-
men des Blankenseer Mu-
siksommer gastiert am 26. Au-
gust das beliebte Brass- 
Ensemble emBRASSment aus 
Leipzig mit dem Programm 
„Musikstadt Leipzig“ mit einem 
musikalischen Heimspiel. 
Kaum eine deutsche Stadt ist so 
reich an Musiktradition und 
-Schätzen wie Leipzig. 
Die fünf Bläser des Ensembles 
präsentieren neben Musiktita-
nen wie Johann Sebastian Bach 
und Richard Wagner auch 
weniger bekannte Komponis-
ten ihrer Heimatstadt. Beson-
ders erwähnenswert seien hier 
die Werke der aktuellen Leipzi-
ger Hochschullehrer Olav 
Kröger, Rolf v. Nordenskjöld und 
David Timm.  Frühe Bläsermu-
sik von Johann Herrmann 
Schein und Johann Gottfried 

Reiche gehört ebenso in dieses 
Programm wie Klänge von den 
Prinzen. 
Das Konzert findet statt in der 
Johannischen Kirche, Waldfrie-
den 52, Blankensee. 
Konzertbeginn ist um 19:30 
Uhr, Karten für 12,- Euro, 
Schüler und Studenten 6,- Euro, 
gibt es online unter www.
blankenseer-musiksommer.org 
oder telefonisch unter 
 033731 707 981 54.

INFO
Kontakt:
Blankenseer Musiksommer e. V. 	
 Ansprechpartner: 
Dr. Gunnar Pommerening, 
 033731 70798154
info@blankenseer-
musiksommer.org 
www.blankenseer-
musiksommer.org
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Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung e. V. informiert

Kinder für Kinder Trebbin informiert

Einladung zu Staudentausch, Kräuter-Talk,  
Saatgutgewinnung und Detox-Yoga

Nach den Sommerferien 
beginnen neue Veranstaltungs-
formate im NaturParkZentrum
am Wildgehege „Glauer Tal“.

Am Sonntag, 21. August finden 
gleich drei kostenfreie Veran-
staltungen auf dem Gelände
des NaturParkZentrums am 
Wildgehege „Glauer Tal“ statt:
Von 10 bis 13 Uhr können Sie 
viel über samenfeste „alte“ 
Tomatensorten und deren 
Saatgut-Gewinnung erfahren 

– ganz praktisch und gern auch 
mit eigenen samenfesten 
Tomaten.
Am Abend lädt eine Mitarbeite-
rin zwischen 17 und 18.30 Uhr 
zu einem Spaziergang
rund um essbare Kräuter der 
Saison ein – inklusive Verkos-
tung kleiner Wildkräuterhäpp- 
chen (im Rahmen der geltenden 
Hygieneregeln).
Den Abschluss des Tages bildet 
eine Entspannungseinheit mit 
Yoga-Lehrerin Kristina Matthes. 

Das Detox-Yoga besteht aus 
sanften Übungen, um zu 
entspannen und durch gezielte 
Übungen die Entgiftung des 
Körpers anzuregen. Bei schö-
nem Wetter wird die Stunde ab 
19.30 Uhr im Sonnenuntergang 
auf der Binnendüne der „Glauer 
Felder“ stattfinden.
Bitte melden Sie sich zu Pla-
nungszwecken an unter: mail@
besucherzentrum-glau.de oder 
per Telefon unter  033731 
700462.

Im September beginnt die Zeit, 
Stauden zu teilen und den 
Garten neu zu gestalten. Am
4. September sind alle Interes-
sierten herzlich eingeladen, an 
einer Stauden-Tauschbörse 
zwischen 14 und 17 Uhr 
teilzunehmen. Begleitet wird 
der Staudentausch durch ein 
offenes Angebot von DAUCUM, 
einem Verein für naturnahes 
Gärtnern zum Thema „Bedeu-
tung von Wildpflanzen im 
Garten“.

Im Mai wurden Gemüsepflanzen und viele Kräuter getauscht. Ehrenpreis ist nur eine der vielen wildwachsenden essbaren Pflanzen.

Veranstaltungen im Rückblick 
und eine kleine Vorschau
Der Verein „Kinder für Kinder 
Trebbin“ hat von April bis Juli 
folgende Aktivitäten durchge-
führt:

1. 	 Besuch des Objektes 
„Kinderhilfe e. V.“ in Pots-
dam

2. 	 Durch eine Spende einer 
Privatperson konnten wir 
den ukrainischen Familien 
in Trebbin und Thyrow 
einen Drucker und einen 
Laptop zur Verfügung 
stellen.

3. 	 Ein Kind erhielt zum 
Geburtstag einen Gutschein 
zum Einkauf im Trebbiner 
Schuhgeschäft

Am 13. August haben wir uns 
mit einem Stand am Klein 
Schulzendorfer Dorffest betei-
ligt.
Im September nimmt unser 
Verein an drei weiteren Veran-
staltungen mit einem Stand 
teil.
1. 	 3. September
	 Spielmarathon in Klein 

Schulzendorf
2. 	 10. September 
	 GoKart Rennen in Waldow
3. 	 18. September
	 Familienfest des Kinderhilfe 

Vereins Potsdam in 
Glindow.

Für den Monat Juli möchten wir 

noch zwei Geburtstagskindern 
nachträglich gratulieren und 
alles Gute vor allem Gesundheit 
wünschen: Katrin Weinert und 
Lutz-Uwe Reinhardt.
Im September gratulieren wir 
unserem Mitglied Hans-Georg 
Makswitat und wünschen ihm 
ebenso alles Gute vor allem 
Gesundheit.

Kinder für Kinder Trebbin
Vorstand

INFO
Wer mehr von uns wissen 
möchte, schaut im Internet nach 
unter:
www.Kinder-fuer-Kinder-Trebbin.
jimdosite.com

sucht Grundstücke
Bauland, Entwicklungsfl ächen, 

bebaute Grundstücke, 
Waldumwandlungsfl ächen

 Bieten Sie uns alles an!
Maklerfrei, keine Arbeit, keine 

Kosten für den Verkäufer!

 0170 /  3630030
info@musterhaus-kwh.de

LebensTraum Projekt GmbH
15711 KWH, Chausseestr. 9 b
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Stellenausschreibung 
Erzieher*in (m/w/d)
Das rote Herz der Arbeiterwohlfahrt ist Ausdruck dessen, wofür 
unser Verband steht: Menschlichkeit, Solidarität und Unterstüt-
zung bei der Hilfe zur Selbsthilfe. In unseren Einrichtungen 
arbeiten wir für jene, die Hilfe und Unterstützung benötigen – im 
Bereich des Ehrenamtes geben wir mit vielen Freiwilligen jenen 
etwas zurück, die auf sich selbst gestellt sind. Und mehr als
1700 Mitarbeiter*innen in über 150 Einrichtungen sind längst 
nicht genug, um nach einer sozialen und gerechteren Gesellschaft 
zu streben. Sie teilen unsere Werte? Dann kommen Sie zu uns ins 
Team.

Am Ortsrand von Trebbin gelegen, aber dennoch mit guter 
Verkehrsanbindung, finden Sie unsere AWO Kita „Sonnenblume“. 
Hier betreuen wir Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt und 
uns stehen hierfür 85 Plätze zur Verfügung. Grundlage unserer 
Arbeit bilden die „Grundsätze der elementaren Bildung des 
Landes Brandenburg“. Wir arbeiten angelehnt an das infans-Kon-
zept der Frühpädagogik (nach Hans-Joachim Laewen und Beate 
Andres). In unserer Kita hat das Spiel einen sehr hohen Stellen-
wert. Während dieser Haupttätigkeit der Kinder beobachten und 
dokumentieren wir. So können wir die Interessen der Kinder 
herausfinden und entsprechende Aktivitäten unterbreiten. Die 
Dokumentation bildet dabei Grundlage für Entwicklungsgesprä-
che. Eine gut funktionierende Erziehungspartnerschaft ist uns 
sehr wichtig, weil die Eltern die Experten ihrer Kinder sind.

Stellenbeschreibung

Das sind Ihre Aufgaben:
•	Betreuung und Förderung der Kinder, entsprechend des pädago-

gischen Konzeptes der Kita
•	Umsetzung des Bildungsauftrages in offener Gruppenarbeit 

kontinuierliche Qualitätsentwicklung
•	konstruktive Zusammenarbeit mit Eltern/Elternvertretern

Sie bringen mit
•	fachliche Voraussetzungen

-	� Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieher*in mit 
staatlicher Anerkennung. 

•	persönliche Anforderungen
-	 Die wertschätzende Haltung sowie Einfühlungsvermögen 

gegenüber Kindern und Erwachsenen ist in unserer Kita das 
höchste Gut.

-	 Sie bewahren in Konfliktsituationen die Ruhe und entschärfen 
diese mit gezielten Lösungsvorschlägen.

-	 Lebenslanges Lernen fängt bei den Kindern unserer Kita an, 
betrifft aber ebenso uns. Mit der Teilnahme an regelmäßigen 
Fortbildungen halten Sie sich auf dem neusten Stand.

Wir bieten Ihnen
•	eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsrei-

che Tätigkeit sowie die Unterstützung durch ein aufgeschlosse-
nes und motiviertes Mitarbeiterteam.

•	eine leistungsgerechte Vergütung sowie eine  
Jahressonderzahlung nach AWO-Tarif.

•	eine hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
•	einen unbefristeten Teilzeitvertrag (30 h/Woche). 
•	die Möglichkeit der zusätzlichen betrieblichen Altersvorsorgung.

•	30 Tage Urlaub im Jahr sowie zwei zusätzliche arbeitsfreie 
Werktage (Weihnachten | Silvester).

•	#AWOmachtfit – Persönliches Gesundheitsguthaben für ein 
umfangreiches Angebot an Fitness- und Gesundheitsangeboten 
– rund um Ihren Wohn- und Arbeitsort.

Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit, 
nutzen Sie Ihre Chance.

Wenn wir Sie überzeugen konnten, dann sind Sie jetzt dran. 
Reichen Sie Ihre Bewerbung bis 31. August 2022, vorzugsweise 
elektronisch (ausschließlich mit einem .pdf-Dateianhang), bei uns 
ein

Ihre Vorteile
[ Betriebliche Altersvorsorge ]
[ Flexible Arbeitszeiten ]
[ Gesundheits-Maßnahmen ]
[ Mitarbeiter-Events ] 

Eckdaten:
Stellennummer: 57394
Erstelldatum: 19.07.2022
Fachbereich: Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Anstellungsverhältnis: Festanstellung 
Einsatzort: Am Sportplatz 21, 14959 Trebbin 
Einrichtung: AWO Kita „Sonnenblume“
Zum / ab: nächstermöglichen Zeitpunkt
Zeiteinteilung: Teilzeit – flexibel
Region: Brandenburg

Kontakt:

AWO Kita „Sonnenblume“ 
Einrichtungsleiterin Andrea Wiede 
Am Sportplatz 21
14959 Trebbin

Telefonnummer: 033731 80756
E-Mail: andrea.wiede@awo-bb-sued.de
Internetseite: https://www.awo-bb-sued.de/AWO-Kita-Sonnen-
blume-686085.html
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Gemeinsam neue Wege gehen
Suchen Sie eine interessante neue Herausforderung? 
Dann sind Sie bei uns richtig.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Pädagogische Fachkräfte [w/m/d]
für unsere Regelwohngruppen in Trebbin 

in Voll- oder Teilzeit.

In den Wohngruppen ist Platz für je acht Mädchen und Jungen 
im Alter von 4–17 Jahren. 
Wir bieten den Kindern und Jugendlichen ein zweites Zuhause 
auf Zeit und unterstützen sie und ihre Familien dabei, Probleme 
zu bewältigen und Ressourcen zu stärken, mit dem Ziel, wieder 
gemeinsam als Familie zusammenleben zu können.

Ihr Arbeitsfeld:
•	 Betreuung und Förderung von acht jungen Menschen im 

Alter von 4 -17 Jahren
•	 Gestaltung des Tagesablaufes mit Lern- und Freizeitangebo-

ten
•	 ressourcenorientierte Vermittlung von Alltags- und Sozial-

kompetenzen
• 	 Beziehungsarbeit
•	 Zusammenarbeit mit Schulen, Ämtern, Behörden, Fach-

diensten
•	 regelmäßiger Austausch und konstruktive Feedbackkultur 

im Team
•	 Elternarbeit, Kontaktgestaltung zu allen wichtigen Bezugs-

personen
•	 Dokumentation und Berichtswesen
•	 Arbeit nach einem Schichtdienstplan mit Früh- und Spät-

dienst, an einigen Wochenenden auch im 24-Stundendienst

Das wünschen wir uns von Ihnen:
•	 einen staatlich anerkannten Abschluss als Erzieher, Heilpä

dagoge, Heilerziehungspfleger
•	 ein hohes Interesse und Engagement für den Bereich der 

Jugendhilfe mit guter Reflektions- und Dialogfähigkeit
•	 Flexibilität, Belastbarkeit, Motivation und Teamgeist
•	 den Führerschein der Klasse B

Das bieten wir Ihnen:
•	 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub
• 	 Vergütung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst
• 	 Jahressonderzahlung, steuerfreie Sachzuwendung
• 	 strukturierte Einarbeitung
•	 individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
•	 wöchentliche Teamsitzungen, interne und externe Fortbil-

dung, Supervision
•	 Fachberatung durch das interne Psychologenteam
•	 Teamarbeit in Kooperation mit der Leitung
• 	 Mitarbeiterevents

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per 
E-Mai! zu Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail, an:

Trebbiner Kinder- und Jugendheim e. V. 
Peter Borowiak
Bergstraße 11
14959 Trebbin 
Tel: 033731–15305 
mail@kinderheim-trebbin.de

Kubanischer Abend 2022 in Thyrow
Nach drei Jahren Pause erklan-
gen am 29. Juli wieder kubani-
sche Klänge aus dem Innenhof 
des gut gefüllten Gemeindezen-
trums in Thyrow. 
Zahlreiche bekannte Gesichter, 
aber auch viele Neugierige 
kamen vorbei und ließen sich 
das Konzert von Rody Reyes 
und seiner Band nicht entge-
hen. Ein Gefühl wie Buena Vista 
Social Club und pure kubani-
sche Lebensfreude an einem 
lauen Sommerabend in Thy-
row? Das funktionierte ganz 
prima – die Musiker lebten ihr 
Live-Konzert und das Publikum 
liebte sie dafür! 
Die Gäste ließen sich an diesem 
Abend in den Bann von Salsa, 
Merengue und Bachata ziehen 
und wippten schon nach kurzer 
Zeit mit den Füßen. 
Bald war kein Halten mehr, die 

ersten Tänzer wagten sich auf 
die Freifläche vor der Bühne. 
Rody Reyes hatte auch zahlrei-
che Eigenkompositionen 
mitgebracht, und die Musiker 
eroberten in kürzester Zeit die 
Herzen der Gäste. 
Wenn Sie an dem Abend nicht 

dabei sein konnten, dann haben 
Sie einen begnadeten Sänger 
verpasst! Schon seit Jahren 
kommen Rody Reyes & Havan-
na con Klasse nach Thyrow, und 
der Kubanische Abend ist 
inzwischen zur Tradition 
geworden. 

Ein großes Dankeschön an alle 
Unterstützer und Beteiligten 
auf, hinter und vor der Bühne. 
Wir freuen uns auf das nächste 
Jahr, wenn wir für Sie und uns 
wieder ein Stück Karibik nach 
Thyrow holen können.

Text: CH

 Foto: CS
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Konzerte in der Marienkirche im September und Oktober 
bei freiem Eintritt
Sonntagsorgel Plus: 
Alles Blech ... Abschlussmusik 
des Trebbiner Bläsertages
 Sonntag | 11. September | 
16:00 Uhr | St. Marienkirche
Wie schon im letzten Jahr, 
verbringen die Bläser der 
Posaunenchöre aus Trebbin und 
Langenlipsdorf gemeinsam 
einen Probentag in Trebbin. Die 
Trebbiner Jungbläser sind auch 
dabei! Nach einem arbeitsrei-
chen Samstag werden dann die 
musikalischen Ergebnisse im 
Rahmen der „Sonntagsorgel 
Plus“ präsentiert. 
Die Leitung haben Eckhard 
Korthus, Markus Mokosch und 
Gesa Korthus.

»Jauchzet dem Herrn,
alle Welt« – Motetten im 
Wandel der Jahrhunderte
Cantemus-Ensemble, Leitung 
René Schütz
 Samstag, | 24. September | 
17:00 Uhr | St. Marienkirche
Lobpreis und Dank: Unter 
diesem Motto steht das erste 
Programm des Cantemus-En-
sembles. 
Wir sind ein kleines Ensemble, 
das sich im vergangenen Jahr 
mit seinem Leiter René Schütz 
(Kantor in der ev. Kirchenge-
meinde in der Gropiusstadt, 

Berlin) gegründet hat. Doch 
ganz so »neu« sind wir eigent-
lich nicht: In dem Ensemble 
vereinen sich musikalisch 
begeisterte Laien, die sich seit 
vielen Jahren von anderen 
gemeinschaftlichen Chorpro-
jekten her kennen und daher 
gut aufeinander »abgestimmt« 
sind. 
Nachdem infolge der Pandemie 
die Auftrittsmöglichkeiten 

lange beeinträchtigt waren, 
wollen wir die Ergebnisse 
unserer Probenarbeit nun in 
einem Konzert endlich zu Gehör 
bringen: Auf unserem Pro-
gramm stehen Lob- und 
Dank-Motetten aus fünf 
Jahrhunderten, u. a. von Pale-
strina, Schütz, Pachelbel, 
Mendelssohn, Distler und 
Sisask. Wir laden Sie dazu 
herzlich ein!

Sonntagsorgel in Trebbin: 
„best of“ … 
Letztes Konzert der Saison 
 Sonntag | 9. Oktober | 
16:00 Uhr | St. Marienkirche
Gesa Korthus, Kirchenmusike-
rin in Trebbin, spielt auf der 
historischen Sauer-Orgel 
45 Minuten unterhaltsame 
Orgelmusik. 
Der Eintritt ist frei, es werden 
Spenden gesammelt.

Heimatverein Trebbin informiert

Geburtstagsgrüße und Einladung  
zur neuen Sonderausstellung
Wir gratulieren im Monat 
August folgende Vereinsmit-
glieder recht herzlich zum 
Geburtstag: Heidi Mackowiak, 
Christa Felgentreu, Karin Dieter, 
Brigitte Hoffmann und Bärbel 
Bartl
Wir wünschen Ihnen Gesund-
heit und viel Erfolg für die 
weiteren Lebensjahre.
Die neue Sonderausstellung seit 
10. Juli in der Heimatstube 
Trebbin am Denkmalplatz
„445-jähriges Jubiläum der 
Schützengilde Trebbin und 
30-jähriges Bestehen der 
Schützengilde Trebbin v. 1577 
e. V. nach der Wiedergründung 

am 13.07.1992“ kann bis Ende 
Oktober jeden Sonntag von 14 
bis 17 Uhr besichtigt werden.
Desweiteren bieten wir an:
Führung auf dem Clauertrund-
weg, Stadtführungen und 
Besichtigungstermine auch 
außerhalb unserer Öffnungszei-
ten. Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr. 033731 32185 oder 0174 
2185547, E-Mail – Heinrich.
Burkhard@outlook.de
Öffnungszeit unserer Heimat-
stube am Denkmalplatz jeden 
Sonntag von 14 bis 17 Uhr

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Inh. Ralf Rische · Heinrich-Zille-Straße 2 · 14943 Luckenwalde 
Telefon: 03371 / 61 13 18 · k.rische@pelikan-reisen.de 

Der Zustieg für Busreisende ist in Trebbin möglich. Buchungen 
können gern telefonisch (03371-611318) aufgegeben werden.

Do 15.09. LAGA Beelitz ~ Motto »Gartenfest für alle Sinne«. Das Gelände, die Blumenhalle und 
der Regionalmarkt der Landesgartenschau liegen unmittelbar an der Altstadt.

48 €

Sa 17.09. Havel in Flammen ~ Schifffahrt mit musikalischer Livemusik, Feuerwerk, Sektemp-
fang, 3-Gänge-Menü, Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee 

112 €

Di 27.09. Senioren-Oktoberfest ~ beim Rosenwirt in Winkel, bayrisches Mittagessen, 
Oktoberfestprogramm mit den „Die Lausabuba“, Kaffeegedeck, Showeinlage, Tanz

69 €

Do 13.10. Küstrin ~ 3-stündiger Aufenthalt zum Einkaufen 22 €
Do 27.10. Spezialitäten Tour durch den Harz ~ Eintritt und Führung durch die Glasmanu-

faktur mit Vorführung, Mittagsimbiss (Kartoffelsuppe mit Fleischeinlage, Brot), 
2-stündige begleitete Fahrt mit der Bimmelbahn, Kaffeegedeck

78 €

So 30.10. Dresden mit Semperoper ~ 2-stündige Stadtrundfahrt mit kleinem Spaziergang 
zur Frauenkirche, Mittagessen, Führung durch die Dresdner Semperoper

74 €

18.10. – 23.10.2022 – Herbstliches Rügen
Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus, 5 Übernachtungen im 3,5 Sterne  IFA Rügen (Binz)Hotel inkl. 
Halbpension u. ein Tischgetränk beim Abendessen, ganztägige Reiseleitung Hiddensee, Schifffahrt Hin- u. 
Rückfahrt Hiddensee, Kutschfahrt, Eintritt Prora, ganztägige Reiseleitung Greifswald, Unterhaltungsabend 
mit Musik, freie Nutzung vom Erlebnisbad, Kurtaxe  Preis: 675,– € p. P. in DZ
05.11. – 19.11.2022 – Kururlaub in Bad Flinsberg 
Hotel „Era“ – Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus, 14 Übernachtungen im 3-Sterne Hotel Era 
Superior inkl. Halbpension, Begrüßungsgetränk, ärztliche Untersuchung, zwei Anwendungen pro Werktag, 
Tanzabend, Geigenkonzert, tägl. eine Flasche (0,5 l) Wasser aufs Zimmer, Bademantel für den Aufenthalt, 
freie Benutzung der Sauna mit Rotlicht, freie Nutzung des Hotelschwimmbades in der Salzgrotte, deutsch-
sprachige Betreuung vor Ort, Bescheinigung für Krankenkassen kostenlos
Hotel „Pod Jeleniem“ – Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus, 14 Übernachtungen inkl. Halbpension, 
Begrüßungsgetränk, ärztliche Untersuchung, 20x Anwendungen, 5x Wassergymnastik, eine Flasche 
Wasser aufs Zimmer, Kofferservice, ein kostenfreier Eintritt Salzgrotte, eine süße Leckerei in Form einer 
Kuchenportion, Klavierkonzerte zur Kaffeezeit, Abschiedsabend mit Akkordeon, Rübezahl und ein Glas 
Sekt, unterschiedliche Abendveranstaltungen im Hotel, freie Benutzung der Sauna, des Fitnessraums, des 
Hallenbads,  Pendelbus an Werktagen Preis: 589,– € p. P. in DZ
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Im Herzens Trebbins
Nun steht der Schulstart 
unmittelbar bevor. Allen 
Schulkindern einen guten Start 
und eine tolle Einschulung! 
An eurer Seite ist stets die 
Stadtbibliothek, die sich in der 
Grundschule befindet. 
Sie hilft Euch Themen zu 
verstehen und Dinge zu lernen. 
Kommt gerne mit Erziehern, 
Eltern, Großeltern oder Ge-
schwistern vorbei. 
Ein Besuch in der 
Stadtbibliothek 
Hans Clauert 
kann auf ver-
schiedenen 
Verkehrswegen 
bestritten werden. 
Ein Radbesuch bietet 
eine überdachte 
Unterstellmöglichkeit, Ladeop-
tion für E-Bike in der Nähe, vor 
der Tür befindet sich direkt die 
Bushaltestelle und ein kosten-
loser Parkplatz mit Ladegele-
genheit für E-Autos. 
Der Bahnhof befindet sich in 
unmittelbarer Nähe. 
Außerdem kann bequem in der 
Umgebung geshoppt, Nachhil-
fe, Kunst und Kulinarisches 
zelebriert werden. 

Kommste rin
Für Kinder ist die Ausleihe frei,
das ist einfach einwandfrei! 
Bequem kannst Du 
in die Bibo reisen, 
Freizeitgestaltung 
zu kleinen Preisen. 
Du findest dort etwas 
für jedermann,
komm vorbei – egal wann! 
Es gibt natürlich 
Öffnungszeiten – 
ungünstig wäre es, 
auf dem Pferd anzureiten. 
Barrierefreiheit ist leider 
nicht gegeben
Kinderwagen, Rollator und 
Medien lassen sich gemeinsam 
heben. 
Kommt vorbei, 
schaut einfach rein 
ein Besuch von Euch, würde 
uns sehr freuen! 

Gute Unterhaltung wünscht 
Stadtbibliothek Hans Clauert, 

Anika Heyer 

Diese neuen Titel 
hält die Bibliothek für 

Sie bereit: 

Nora Engel – 
„Gretas Erbe. Die Winzerin“ 
„Das unerwartete Lächeln eines 
Mannes und eine heimliche 
Umarmung verändern Marias 
Leben für immer. Siebzehn 
Jahre später lebt ihre Tochter 
Greta als Ziehkind bei der 
Winzerfamilie Hellert. Die 
meiste Zeit ist es für sie in 
Ordnung, nie ganz dazuzugehö-
ren, ihre verstorbene Mutter 
nur von einem Foto und ihren 
Vater gar nicht zu kennen. 
Greta arbeitet gern in den 
Weinbergen, und sie verbringt 
gern Zeit mit Robert, dem 
rebellischen Sohn der Hellerts. 
Je näher sie sich kommen, desto 
bewusster wird Greta, dass sie 
ihren Träumen folgen muss: Sie 
will studieren, selbstbestimmt 
leben. Bis ein Erbe alles ändert 
…“ 

John Niven – 
„Die F*ck-It-Liste“ 
„Die USA in der nahen Zukunft. 
Donald Trump hat zwei Amts-
zeiten durchregiert. Jetzt ist 
seine Tochter Ivanka an der 
Macht. Die Jahre populistischer 
Politik haben ihre Spuren 
hinterlassen, das Land ist tief 
gespalten.“ Und das Schicksal 
eines Einzelnen führt zur Rache 
an allen Menschen, die für 
seine Tragödien verantwortlich 
sind. Die F*ck-It-Liste ist 
geboren. 

Laure von Rensburg – 
„Nur du und ich“ 
„Der renommierte Literaturpro-
fessor Steven und seine junge, 
schüchterne Collegestudentin 
Ellie sind über beide Ohren 
ineinander verliebt und fahren 
zum ersten Mal zusammen in 
den Urlaub. [..] Als ein Schnee-
sturm aufzieht, der die beiden 
von der Außenwelt abschnei-
det, stört sie zunächst nicht. 
Doch dann wird klar, dass beide 
ein Geheimnis hüten – und das 
Wochenende für einen von 
ihnen tödlich enden wird …“

Katharina Grossmann-Hensel 
– „Verlieren ist was für Gewin­
ner“ 
„Wer ist das beste Tier im Wald? 
Um das herauszufinden, treten 
die Tiere beim Waldspiel an. 
Jeder darf zeigen, was er gut 
kann. Der Vogel fliegt bis zu den 
Wolken, der Hase hoppelt so 
schnell wie der Blitz und das 
Einhorn – na klar zaubert einen 
Regenbogen. [..] Ein herrlich 
komisches Bilderbuch übers 
Gewinnen und Verlieren“

Sébastian Levret – 
„Biene, Igel, Schmetterling. 
So wird Ihr Garten zum 
Naturparadies“ 
„Wer denkt schon daran, dass er 
von der Arbeit der Biene zehrt, 
wenn er in einen saftigen Apfel 
beißt? Die pelzigen Tierchen, 
aber auch Käfer, Vögel oder 
Eichhörnchen sind wichtige 
und willkommene Gartenhel-
fer. Sie bestäuben Blüten, 

vertilgen Schädlinge, verbes-
sern den Boden und sichern das 
ökologische Gleichgewicht. 
Welche Tiere sich in einem 
Gartenparadies tummeln und 
wie Sie sie anlocken können, 
zeigt dieses Buch.“ Unbezahlte 
Werbung für alle Neuankündi-
gungen 

SAVE THE DATE: 
Lesung am 16. September, 
20 Uhr, Thyrow Gemeindesaal, 
Susanne Riedel aus „Ich hab 
mit Ingwertee gegoogelt“.

„Literarischer Stadtspazier-
gang“ am 15. Oktober, 
13:30 Uhr, Start am Parkhotel, 
Ziel Heimatstube Trebbin. 

Lesung am 18. November – Ort 
und Zeit werden noch bekannt 
gegeben – Lustige Saunage-
schichten 

Gute Unterhaltung wünscht Ihre 
Stadtbibliothek „Hans Clauert“ 

Trebbin, Anika Heyer 

INFO
Erreichbarkeit 
 033731 80666 
www.stadtbibliothek-trebbin.de 
bibliothek@stadt-trebbin.de 
instagram: 
Stadtbibliothek_hansclauert

Öffnungszeiten: 
Dienstag
9:30–12:30 + 13:30–18:30 Uhr 
Donnerstag � 9:30–14:00 Uhr 
Freitag � 8:00–14:00 Uhr

Neues aus der Stadtbibliothek „Hans Clauert“

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im August

Neuerscheinungen

Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Domke
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Kreisjugendlager in Trebbin
Am 12. Juli war es endlich 
wieder so weit. Mehr als 180 
aufgeregte Kinder und Jugend-
liche mit ihren Betreuern aus 
dem gesamten Landkreis 
Teltow Fläming zog es nach 
Trebbin zum Sportkomplex. Alle 
wollten nach der zweijährigen 
Zwangspause endlich wieder 
am Zeltlager der Kreisjugend-
feuerwehr teilnehmen. Die 
vielen Zelte hatten fleißige 
Helfer bereits einen Tag zuvor 
aufgestellt, so dass alle Kinder 
gleich einziehen konnten. 
Betten bauen, das Lager erkun-
den und die anderen Teilneh-
mer beäugen prägten den 
ersten Nachmittag bis zur 
offiziellen Eröffnung durch die 
Kreisjugendwartin Meike 
Roschner.
An den folgenden Tagen 
konnten die Kinder und Jugend-
lichen ihr Können bei der 
Abnahme der Jugendflamme 1 
und 2 unter Beweis stellen. 
Große Nervosität breitete sich 
vor Beginn aus. Was wird wohl 

gefragt? Muss ich alle Knoten 
können? Und die Frage der 
Fragen: Werde ich die Jugend-
flamme bestehen? Aber ja, die 
meisten Kinder und Jugendli-
chen haben erfolgreich an der 
Abnahme der Jugendflamme 
teilgenommen.
Ein großes Highlight waren die 
Einsatzübungen. Frei nach dem 
Motto „Was die Erwachsenen 
können, soll die Jugend auch 
üben dürfen.“ wurden die 
Gruppen entweder zu einem 
Gebäude- oder Waldbrand zum 
Einsatz gerufen. Von der 
Brandbekämpfung,
der Bereitstellung der Wasser-
versorgung über die Einsatzfüh-
rung und Dokumentation bis 
zur Personenrettung war alles 
dabei. Und natürlich waren die 
Einsatzübungen auch am 
Abend noch Gesprächsthema.
In der übrigen Freizeit stellte 
sich die Hundestaffel vor, es 
konnten Nistkästen gebaut oder 
auch Stoffbeutel bemalt und 
Sandbilder gestaltet werden. 

Der traditionelle Badeausflug 
mit Neptunfest durfte natürlich 
auch nicht im Programm 
fehlen. Trotz der nicht ganz so 
warmen Temperaturen ließen 
es sich die Kinder und Jugendli-
chen nicht nehmen, in das 
kühle Nass des Sperenberger 
Sees zu tauchen. Abends 
machten sich die mutigen 
Gruppen dann auf zur Nacht-
wanderung durch Trebbin. In 
dunklen Straßen und Gassen 
mussten Hinweise gefunden 
und Aufgaben erledigt werden. 
Für eine Überraschung sorgte 
dabei nicht nur die geschlosse-
ne Kiste, in die gefasst werden 
musste, sondern auch die 
Giraffe am Wegesrand.
Trotz Müdigkeit kletterten alle 
am vorletzten Tag pünktlich aus 
den Betten, um mit dem 
Geländelauf zu starten. Quer 
durch die Stadt waren verschie-
dene Stationen aufgebaut. Ob 
Kisten stapeln, eine Karte mit 
Kompass lesen oder verschiede-
ne Wasserspiele, die Kinder und 

Jugendlichen konnten überall 
mit Geschick und Köpfchen und 
noch mehr Teamgeist Punkte 
sammeln. Der Tag endete mit 
einem Grillfest und Disko mit 
Wunschmusik.
Alle hatten eine sehr schöne 
Woche in Trebbin. Ein großes 
Dankeschön an die Stadt 
Trebbin, die uns den Sportkom-
plex zur Verfügung gestellt hat, 
an die Mittelbrandenburgische 
Sparkasse für die finanzielle 
Unterstützung, den Landkreis 
Teltow-Fläming und natürlich 
an alle Helfer, ohne die das 
Kreisjugendlager nicht möglich 
gewesen wäre.
Und ein noch größeres Danke-
schön an das Verständnis aller 
Nachbarn, die in dieser Woche 
sicher auch viel über Feuerwehr 
gelernt haben und durch 
Lachen, Gespräche und „neumo-
dische“ Musik in ihrem Feier-
abend begleitet wurden.

Bianca Kartheus
Jugendfeuerwehr Stadt Trebbin
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Partnerschaftstreffen  
in Weil am Rhein

Per Bahn machten wir uns am 
15. Juni auf den Weg nach Weil 
am Rhein. Bequem und preis-
wert erreichten wir fast pünkt-
lich unser Ziel. Unsere Gastge-
ber erwarteten uns am Bahnhof 
und die durch jahrelange 
Freundschaft vertraute Atmo-
sphäre war im Nu zu spüren.
Das Wichtigste bei unseren 
Treffen sind zuerst immer die 
Gespräche im Hause unserer 
Gasteltern. Besonders nach der 
langen „Auszeit“ hatte man sich 
viel zu berichten. Wer zum 
ersten Mal mit dabei war, 
machte sich bekannt. 
Unsere Partnerschaftsfreunde 
in Weil am Rhein hatten für 
ihre Gäste aus Bognor Regis und 
Trebbin ein Drei-Länder-Pro-
gramm vorbereitet. An drei 
Tagen ging es nach Frankreich, 
in die Schweiz und nach 
Deutschland. In Frankreich 
hatten wir die Wahl zwischen 
Auto- und Eisenbahnmuseum, 
in der Schweiz war eine Stadt-
führung organisiert und zum 
Abschluss besuchten wir das 
wunderschöne Rathaus. Am 
dritten Tag ging es zu „Blauen“ 
mit Aussichtsturm. Den ge-
meinsamen Abschluss machte 
der Besuch der Landesgarten-
schau in Neuenburg. Die Hitze 
machte alles etwas anstren-
gend, aber es war trotzdem wie 
ein kleiner Urlaub mit interes-
santen Ereignissen.
Beim Empfang durch die 
Stadtverwaltung erfuhren die 
Gäste vieles über neue Vorha-
ben in Weil am Rhein und den 
würdigen Abschluss machte 

das Partnerschaftstreffen. Die 
gastronomische Versorgung 
übernahm dabei der Verband 
der Pfadfinder – ganz hervorra-
gend, wie die Jugendlichen das 
packten. Nach einem Tag mit 
den Gastgebern war die Zeit 
schon wieder vorbei. 
Das nächste Treffen wird in 
Trebbin stattfinden, vom 13. bis 
18. Juni 2023. Gedanklich 
bereiten wir es schon vor und 
würden uns freuen, wenn sich 
auch neue interessierte Gastge-
ber bei uns melden würden. Auf 
jeden Fall ist die Städtepartner-
schaft eine große Bereicherung 
für alle – Gäste und Gastgeber. 
Diese Erfahrung machen wir 
seit mehreren Jahrzehnten.

Bärbel Bartl,
Vorsitzende des Städtepartner-

schaftsvereins Trebbin e. V.

Übergabe der Schwalbenplakette  
an das Rathaus Trebbin am 28. Juli
Seit vielen Jahrzehnten nisten 
in den überwölbten Außenpas-
sagen des Trebbiner Rathauses 
Mehlschwalben. In den Som-
mermonaten beleben sie das 
Umfeld dieses Gebäudes und 
können von den Besuchern des 
Rathauses und auch den 
Nutzern der angrenzenden Stra-
ße bei ihren munteren Aktivitä-
ten bewundert werden. 
Für die lange Unterstützung der 
Schwalben wird heute den 
Mitarbeitern des Rathauses 
herzlich gedankt. Sie erhalten 
die Ehrenplakette „Schwalben 
willkommen“. Die Mitarbeiter 
haben immer ein achtsames 
Auge auf die Tiere und küm-
mern sich verständnisvoll um 
deren Hinterlassenschaften. Für 
Mehlschwalben nehmen die 
Brutmöglichkeiten aus ver-
schiedenen Gründen immer 
mehr ab. Umso erfreulicher ist 
es, dass sich hier im Trebbiner 
Rathaus nicht nur um das Wohl 
der Bürger, sondern auch um 
die heimische Natur geküm-
mert wird.
Die Mehlschwalben brüten am 
Rathaus kolonieartig und 
befliegen aktuell sieben Nester. 
Mit ihrem schwarz-weißen 
Federkleid, dem eine rotbraune 

Kehlfärbung fehlt, unterschei-
den sie sich deutlich von den 
Rauchschwalben. Auch die 
Nester der beiden Arten sind 
nicht zu verwechseln: Während 
die Rauchschwalbe in napfför-
migen Nestern brütet, sind es 
bei der Mehlschwalbe fast 
geschlossene Lehmschalen, die 
lediglich mit einer kleinen 
Einflugöffnung versehen sind.
Der NABU Luckenwalde/
Jüterbog (Homepage: www.
nabu-luckenwalde-jueterbog.
de) setzt sich mit seinen 300 
Mitgliedern für den Erhalt von 
Natur, Landschaft und einer 
lebenswerten Umgebung ein. 
Die Verleihung von Ehrenpla-
ketten zählt dabei zu den 
angenehmsten Aufgaben. Es 
gibt solche Ehrungen nicht nur 
für Schwalben, sondern auch 
für die Themen „Lebensraum 
Kirchturm“ und „Fledermäuse 
willkommen“. 

INFO
Für Rückfragen: 
Claudia Heinrich, 
mobil: 0151 28889299 
Fest: 033731 10728
E-Mail: 
claudia.heinrich255@web.de
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Es gibt uns noch... Schützengilde Trebbin v. 1577 e. V.

Fast auf den Tag genau vor 
30 Jahren gründeten sieben 
Personen die „Schützengilde 
Trebbin v. 1577 e. V.“ am 
13.07.1992.
Auf ein weiteres Jubiläum kann 
die Schützengilde Trebbin stolz 
sein. Laut „Privilegium für die 
Schützengilde von Trebbin vom 
10.06.1577“ besteht die Schüt-
zengilde Trebbin seit 445 Jahren.
Auf Bitten der Rathmannen von 
Trebbin erhielt, die vom Kurfürs-
ten Johann Georg im Jahr 1577, 
das Recht, eine Schützengilde 
einzurichten, „nach dem 
Königsvogel zu schießen“ und 
ehrbar Ritterspiele zu üben.
Beide Jubiläen nahmen wir zum 
Anlass nach längerer Pause am 
16. Juli ein kleines Schützenfest 
zu veranstalten.
Höhepunkt am Tag zuvor war 
unser Königsschießen. Die 
Schützen trafen sich um 14 Uhr 
auf dem Schießstand der 

Schützengilde in der Ebelstraße. 
Von den zehn Schützen, die um 
den Titel des Schützenkönigs 
2022 antraten, kamen fünf 
Schützen in die engere Auswahl. 
Im Kampf um den Titel des 
Schützenkönigs erwies sich 
Dr. Stefan Zimmermann als 
Bester Schütze, 1. Ritter wurde 
René Maschmann, 2. Ritter der 
Vorsitzende Jörg Rantzsch, auf 
den vierten Platz kam Dirk 
Kuche und den fünften Platz 
belegte Siegmar Groke. Nach der 
Proklamation des Schützenkö-
nigs ließen die Schützen den 
Tag in geselliger Runde ausklin-
gen.
Am nächsten Tag trafen sich die 
Vereinsmitglieder zum Schüt-
zenfest auf dem Schießstand.
Der Vorsitzende Jörg Rantzsch 
begrüßte den 1. Vizepräsidenten 
des BSB Detlef Bode,Vertreter 
der Schützengilde Luckenwalde 
v. 1425 e. V. und Schützengilde 

zu Beelitz/Mark 1465 e. V., den 
Bürgermeister Herrn Berger, 
Frau Klatt Ortsvorsteherin von 
Thyrow sowie Gäste und 
Freunde der Trebbiner Schützen. 
In einer kurzen Ansprache ließ 
der Vorsitzende die letzten Jahre 
der Schützengilde mit seinen 
Höhen und Tiefen Revue 
passieren. Der Bürgermeister 
Herr Berger würdigte das 
langjährige Bestehen der 
Schützengilde und das Ver-
einsleben in der Stadt Trebbin.
Für 30 Jahre Zugehörigkeit in 
der Schützengilde Trebbin 
v. 1577 e. V. wurden Jörg 
Rantzsch und Doris Lemcke eine 
Medaille des BSB vom Schatz-
meister Siegmar Groke über-
reicht. Ebenso erhält Peter Mann 
eine Medaille, die ihm zu 
gegebener Zeit überreicht wird.
Im Anschluss hatten alle 
Anwesenden die Gelegenheit, 
am Preisschießen teilzuneh-

men, was auch rege genutzt 
wurde. Es wurde eine zeitliche 
Begrenzung für das Preisschie-
ßen festgelegt und unterteilt 
nach Frauen und Männer mit je 
fünf Schuss auf die Scheibe. Bei 
den Frauen ging der erste Platz 
mit 40 Ringen an Corinna Groke, 
bei den Herren belegte den 
ersten Platz Axel Woite mit 35 
Ringen.
Bei schönem Wetter saßen alle 
Vereinsmitglieder und Gäste bei 
Kaffee, Kuchen und Gegrilltem 
gemütlich beisammen, schwelg-
ten in Erinnerungen und 
tauschten Erfahrungen aus.

Wir möchten uns bei allen 
Beteiligten, die im Vorfeld das 
Schützenfest organisiert und 
vorbereitet haben, recht herzlich 
bedanken. 

Vorstand der
Schützengilde Trebbin v. 1577 e. V.

Foto: Schützengilde Foto: privat

Kaufe Haus von Privat 
Rentenbasis / Wohnrecht

Tel.: 0331 / 281 298 65

möglich sind:
• Einmalzahlung
• monatliche Rente
• festes Einkommen
• lebenslanges Wohnrecht
•  Unterstützung im 

persönlichen Umfeld

Meisterbetrieb
für Haustechnik

Firma Stollin – ein starkes Team!
14959 Trebbin    Zossener Straße 3

Tel. 03 37 31 / 1 52 79 und 8 05 72 · Fax 03 37 31 / 1 58 09
E-Mail: stollin-haustechnik@t-online.de

Internet: www.stollin-haustechnik.de
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Blick in die Zukunft/Phantasiemärchen
„Es kommt nicht darauf an, die 
Zukunft vorauszusagen, 
sondern darauf, auf die Zukunft 
vorbereitet zu sein. Um vorbe-
reitet zu sein heißt, rechtzeitig 
und ausführlich darüber 
sprechen.“/Perikles 
Dieses Zukunftsmärchen 
schreibe ich für alle Leute – spe-
ziell für jene Senioren – die die 
bessere Zeit im Jahr 2033 noch 
erleben werden und vorher 
mithelfen können! Ich beschrei-
be damit oftmals das Gegenteil 
vom dem, was ich selbst erlebt 
habe und meine Erzählerin lebt 
um das Jahr 2033! Sie be-
schreibt alle Reformen sowie 
das Umgestalten von Bestim-
mungen, die sie miterleben 
durfte! Begeben Sie sich bitte 
mit mir in einen Traum von 
einer besseren Zukunft! 
Es war einmal . . . ein reiches 
Land. Der westliche Teil von 
diesem Land hatte seinen 
Reichtum gleich nach dem 
verlorenen Krieg ab 1945 
erwirtschaften können. Die 
Industrie dort war durch die 
früheren günstigen Standorte 
so stark, dass das gesamte – 
kurz nach „Perestroika“ wieder-
vereinte – Land nicht nur für 
den eigenen Bedarf produzierte, 
nein, auch für andere Länder. 
Daher konnten wir auch schon 
vor 2033 ärmere Länder von 
unserem Reichtum abgeben 
und unterstützen: „Wir helfen 
Euch so, damit Ihr Euch selber 
helfen könnt!“.
2023 wurde endlich von der 
Regierung erkannt, dass die 
Auslagerung von Produktions-
stätten nur den Unternehmern 
hilft, reich zu werden. Es 
vergrößerte sich die Zahl der 
Arbeitslosen und wir machten 
uns bei internationalen Span-
nungen von den ausländischen 
Produzenten abhängig und 
erpressbar! Jetzt gibt es ein 
Gesetz, dass das verhindert! 
2026 gab es weiterhin umfang-
reiche Reformen im Land. Die 
Justizreform bewirkte, dass 
Kindesmissbrauch und Verge-
waltigung – gleichberechtigt 
mit Raubmord – als Verbrechen 
anerkannt wurden. Durch diese 
Reform wurde auch die Polizei 
endlich am besten von allen 
Staatsdienern bezahlt; es ging 

ihnen danach besser als Regie-
rungsmitgliedern und Abgeord-
neten! Wer Polizisten und 
Hilfskräfte anpöbelte, bekam 
mindestens 5 Jahre Gefängnis. 
So wurde mit drastischen 
Mitteln eine gewisse Achtung 
wieder hergestellt! Steuerhin-
terziehung hatte Aberkennung 
aller Bürgerrechte zur Folge. 
Dem neuen Steuerrecht nach 
werden Verdienste und Gelder-
träge jetzt gerecht besteuert. 
Inzwischen sind wir ein 
kinderfreundliches Land 
geworden! Kinderreiche 
Familien werden von einer 
Steuerzahlung befreit. Kinder-
lärm ist zu dulden und Diskri-
minierung von Kindern wird 
bestraft! 
Eine Zeit lang – so um 
2018/2019 war in der Politik 
von Lebensnähe in den Geset-
zen und Verordnungen gar 
nichts zu spüren! Die Bürger 
dachten damals, ihre gewählten 
Vertreter lebten seit ihrer Wahl 
auf einem anderen Stern! Denn 
diese Volksvertreter beschlos-
sen damals Regelungen, die 
weitab von der Lebenswirklich-
keit ihrer Bürger waren! Wir 
haben nur noch demokratische 
Parteien; die Bürger dürfen 
– wie in der Schweiz – nun 
endlich per Bürgerbegehren 
„mitregieren“! 
Es kam noch viel besser, denn in 
unserem reichen Land regierte 
bereits seit 2026 eine einige 
Koalition, die viel Geld in die 
Zukunft der Kinder investierte, 
damit diese endlich eine 
fundierte Bildung bekommen. 
In der Bildungspolitik lief noch 
2019 vieles schief und dem 
Stand der Analphabeten nach 
waren zu dieser Zeit 6,2 Millio-
nen Menschen ohne Lese- und 
Schreibkenntnisse und nur 1 % 
ging zu Kursen an den Volks-
hochschulen und anderen 
Trägern. Nur 62 % der Lese- und 
Rechtschreibschwachen waren 
erwerbstätig! Diese Arbeitskräf-
te hießen – gewitzt formuliert 
– „gering literalisierte Beschäf-
tigte“. Diese konnten weder 
Verträge noch Aufträge, sowie 
Formulare lesen! Da nun mehr 
Geld für Bildung eingeplant 
worden war, wurden Leh-
rer-Quereinsteiger nur noch für 

kurze Zeit benötigt. Qualifizier-
ter, pädagogischer Lehrernach-
wuchs wurde inzwischen 
genug ausgebildet. Nach den 
umfassenden Reformen von 
2024 besann man sich wieder 
auf bewährte Pädagogik und 
Didaktik. “ Antiautoritär“ war 
ab dieser Zeit out! Die antiauto-
ritäre Erziehung führte seit 
1968 durch die „68er Studen-
ten-Bewegung“ zum Sittenver-
fall; die Kinder lernten damals 
keinen Respekt, keine Höflich-
keit und andere, gute Umgangs-
formen! 
Ab 2024 „durfte“ Rechnen 
wieder „gepaukt“ werden, 
damit jeder die Grundrechenar-
ten beherrschte; wir brauchen 
sie schließlich im täglichen 
Leben! Nun kann sich jeder im 
Supermarkt vorher im Kopf 
ausrechnen, ob er sich den 
Einkauf gerade jetzt vor Ultimo 
noch leisten kann und er kann 
sein Haushaltgeld berechnen 
und damit für einen ganzen 
Monat voraus gut einteilen, 
ohne das Konto überziehen zu 
müssen! 
 „Wissenschaftliche“ Experi-
mente in der Pädagogik – wie 
sie seit der politischen Wende/
leider nach westlichem Vorbild/
immer wieder praktiziert 
wurden – wurden bereits 2024 
verboten! 
Die Buchstaben wurden wieder 
in der 1. Klasse vermittelt; am 
Ende dieser 1. Klassenstufe 
konnten nun endlich wieder 
alle Kinder lesen und schreiben. 
Wir brauchten keinen Nachhil-
feunterricht mehr. Die Lehrbü-
cher und auch die Lehrpläne 
sind endlich im ganzen Land 
gleich! 
Das gab es früher schon einmal! 
Das war mit der Einführung der 
Schulpflicht im ganzen Land – 
noch lange vor der Kaiserzeit 
– so gegen Ende 1700! Und 
übrigens auch in der DDR in 
den „10- klassigen, polytechni-
schen Oberschulen“! 
Bereits seit der Weimarer 
Republik in den 1920er-Jahren 
wurde vieles von Früher in der 
Schule verboten, z. B. das 
Verprügeln, in den „Karzer“/
Arrest/sperren, den „Kadaverge-
horsam“ gegen die Obrigkeit; 
Bildung und Erziehung standen 

immer im Mittelpunkt. Freies, 
eigenes Denken wurde gefor-
dert! Das ist es, was wir für das 
praktische Leben benötigen. 
Musischer Erziehung wurde 
wieder mehr Wert beigemes-
sen. 
Und auch mit „Körperertüchti-
gung“ haben sich bereits unsere 
Ur-Ur-Ahnen beschäftigt! 
Früher haben die Kinder im 
Freien selber bereits für Bewe-
gung gesorgt. „Turngeräte“ bot 
allein schon die Natur! Im 
Freien nutzten Schulen auf dem 
Land – z. B. die „Natur-
park-Grundschule“ in Blanken-
see/Teltow-FLäming/– schon 
vor 2020 die natürlichen 
Gegebenheiten zur Bewegungs-
schulung. Zum Werfen eigneten 
sich Tannenzapfen und Steine, 
zum Weitspringen kleine 
Rinnsale und für Hochsprung 
niedrige Hecken, sowie im 
Winter zum Schlittschuhlaufen 
und Eishockey der zugefrorene 
See! Ein absolutes Handy-Ver-
bot in der Schule wurde durch-
gesetzt! Unsere Vorfahren 
kannten und benötigten diese 
„Errungenschaft“ in der Schule 
auch nicht! Alle Klassenräume 
wurden technisch bestens 
ausgestattet, da unser Staat viel 
Geld einplant für unsere 
Zukunft; unsere Kinder! 
Humanistische Werte wurden 
ganz früher im Christenleh-
re-Unterricht und auch in der 
DDR bereits in den Kitas 
vermittelt und anschließend 
geht es in der Schule weiter mit 
dem täglichen Üben von: 
Hilfsbereitschaft, Toleranz, 
Achtung voreinander – beson-
ders Achtung älterer Menschen, 
Fleiß, Sauberkeit, Ordnung; 
sowie Höflichkeit, Verantwor-
tung und Arbeitsmoral. Ge-
schichte wird nicht subjektiv, 
sondern ganz objektiv, so – wie 
die historischen Fakten wissen-
schaftlich erforscht wurden – 
unterrichtet. Staatsbürgerkunde 
wird gerade jetzt für ganz 
wichtig befunden, schon wegen 
der vielen Migranten, die bei 
uns eine neue Heimat gefun-
den haben und unsere Lebens-
weise verstehen sollen, um 
integriert zu werden! 
Es werden seit langem moderne 
Medien gebraucht und genutzt; 
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nur war bis 2022 – vor allem im 
ländlichen Bereich – der 
Internet-Zugang erheblich 
erschwert, sodass die dort 
lebenden Menschen – aber 
auch Senioren in den Heimen 
– einen gewissen Fortschritt 
nicht nutzen konnten! Unser 
AWO-Seniorenzentrum in 
Trebbin – der „Wiesengrund“ 
– erhielt im Mai 2022 bereits 
WLAN-Anschluss! Hier wurde 
das Grundgesetz, Art. 3, Abs. 3; = 
„Gleichheit vor dem Gesetz“ 
endlich verwirklicht. 
 Im Sozialwesen wurde durch 
kluge Praktiker mit den Refor-
men nach 2025 sehr viel 
verändert. Nehmen wir die 
Hausarztpraxen: Endlich hat es 
sich bei den Studenten herum-
gesprochen, dass eine Landarzt-
praxis sehr viel Wissen erfor-
dert und eine große 
Herausforderung ist! Die 
Allgemeinmediziner bekom-
men mehr Anerkennung und 
werden jetzt endlich mit allen 
anderen Fachärzten gleichge-
stellt in der Wertschätzung und 
Gehalt! Es hat lange gedauert, 
bis die Politiker begriffen haben, 
dass auch sie einmal alt und 
krank oder gar behindert 
werden könnten! Zum Glück für 
alle wurden inzwischen der 
Beamten-Status und die 
Vergünstigungen für Politiker 
abgeschafft. Alle müssen in die 
Sozialversicherung einzahlen 
und es gibt keine Privat-Kran-
kenkassen mehr – damit auch 
im Krankenhaus keine 2-Klas-
sen-Versorgung! Die Menschen 
sind nun vor dem Sozialgesetz 
gleich! Es gab sogar mal eine 
Zeit – so um 2010 – 2024 – da 
wurde den Hausärzten für 

zusätzliche, notwendige 
Verordnungen und teure 
Medikamente ein sehr niedri-
ges Budget zugestanden. 
Überschritten sie diese festge-
setzte Summe, mussten sie es 
aus eigener Tasche zuzahlen. Sie 
fragten sich damals, ob ihr 
ärztlicher Eid überhaupt noch 
wertgeschätzt wurde! Seit der 
Reform wurde dem Hausarzt 
eine angemessene, gründliche 
Behandlungszeit bezahlt! 2022 
gab es eine Doku im Fernsehen 
mit Zahlen, die Dr. Groene-
meyer beisteuerte, die erschre-
ckend aufzeigte, dass ca. 80.000 
Menschen in einem solchen 
reichen Land nicht sozialversi-
chert waren! Die Grauziffer 
wurde sogar auf 200.000 
geschätzt! Diese Leute wurden 
von hilfsbereiten, barmherzigen 
Ärzten kostenlos behandelt; sie 
„durften“ sich ab sofort als 
„Almosen-Empfänger“ = als 
Bettler fühlen, die in Kranken-
häusern keine Chance hatten. 
Die verantwortlichen Sozialpo-
litiker schämten sich nicht 
einmal! Armut war damals 
sogar eine Normalität! Keiner 
von der Obrigkeit kam auf die 
Idee, dass es auch „Ausgren-
zung“ bedeutete. 
Die Gesellschaft damals war 
total leistungsorientiert; da gab 
es noch keine Schulter-
schluss-Gesellschaft, so wie 
heute – im Jahre 2033. Noch 
2022 – wurden Banken, aber 
nicht Menschen gerettet! Das 
ist natürlich in unserem 
modernen Märchen anders! Es 
gibt jetzt genügend Fachperso-
nal für Krankenhäuser und 
Seniorenheime! Diese werden 
nach langen Jahren des War-

tens für ihre schwere Arbeit 
ausreichend entlohnt! Die 
Filmproduzentin und Regisseu-
rin Anika Decker kam zu der 
Erkenntnis: „Gute Bezahlung ist 
die greifbare Form von Res-
pekt!“ 
Es wurde inzwischen genügend 
geeigneter Nachwuchs ausge-
bildet. In Seniorenheimen und 
in der ambulanten Senioren-
pflege wurde seit der Sozial-Re-
form großer Wert auf – auch in 
Psychologie – gut ausgebildete 
Pflegekräfte gelegt. Der Perso-
nalschlüssel konnte nun 
endlich dem Bedarf angepasst 
werden; dadurch wurde die 
Betreuung durch das Pflegeper-
sonal entspannter und ruhiger! 
Personalvertretungen sind seit 
2025 in jeder Einrichtung für 
jeden Träger Pflicht! (Vorher 
war sicher kein Träger daran 
interessiert und die Angestell-
ten hatten Angst, darin mitzu-
arbeiten!) 
Es gibt jetzt für Ärzte und 
medizinisches Personal – auch 
für Pflegekräfte – wieder weiße 
Berufsbekleidung aus Leinen, 
die gestärkt und gebügelt 
werden kann. Dadurch entsteht 
beim bloßen Anblick der 
Eindruck von absoluter Sauber-
keit. Früher wurde sich in 
Senioreneinrichtungen – wie 
auf dem Dorfe – „geduzt“ – mit 
Mitarbeitern und Pflegekräften. 
Das lässt sehr die gegenseitige 
Achtung vermissen! Nun ist das 
„Duzen“ grundsätzlich verbo-
ten! 
Genügend Unterhaltung mit 
Veranstaltungen – unter 
Teilhabe aller – gab es bereits zu 
DDR-Zeiten in gut geführten 
Heimen, so gut, wie in Trebbin 

im heutigen Seniorenzentrum. 
Besonders großer Wert auf 
Aktivitäten zur körperlichen 
und geistigen Fitness wurde 
dort immer wieder gelegt. Die 
Krankenkassen zahlen Behin-
derten jetzt alle Fahrten mit 
dem Taxi – nicht nur für 
therapeutisch begründete. 
Somit wird Behinderten die 
Teilhabe überall ermöglicht – 
auch kulturell und privat, wo es 
gewünscht wird! Die Versor-
gung mit Fachärzten, sowohl 
mit Physio- und Ergotherapie 
und Logopädie ist jetzt überall 
sehr gut organisiert. Zeitnahe 
Arzttermine sind durch gezielte 
Ausbildungen seit 2024 überall 
möglich. 
Am besten ist es, wenn Senio-
ren rechtzeitig den intelligen-
ten Entschluss fassen, als 
Planung für die Zukunft, in ein 
Seniorenheim zu gehen! 
Da inzwischen alle Menschen 
für den Schutz der Natur 
sensibilisiert waren, verbesserte 
sich das Klima! Die Meere sind 
jetzt sauberer; man kann 
unbedenklich wieder Fisch 
essen! Schon in den Kitas 
lernten die Kinder, gesundes 
Frühstück zuzubereiten. Es gibt 
kostenlose Kochkurse für 
Familien. Bestimmte Krankhei-
ten gingen zurück und die 
Menschen sind wieder schlan-
ker! Die Natur und die Mensch-
heit wurden so vor einem selbst 
verschuldeten Untergang 
gerettet. „Und wenn sie noch 
nicht gestorben sind, dann 
leben sie immer weiter, wei-
ter…. auf hohem Niveau!“ 

Hella Strüber, 
stellvertretende Vorsitzende 
im Bewohnerschafts-Beirat

KAROSSERIEBAU MICHAEL GmbH
Typenoffener Meisterbetrieb

• Karosseriefachbetrieb
   und Lackiererei
• Kfz-Mechanik und Reifenhandel

14959 Trebbin, Luckenwalder Straße 21
Tel.: 03 37 31 / 8 02 08 • Fax: 03 37 31 / 8 02 09

www.karosse-lack.de

Keiper
Bau- und Dienstleistungen GmbH

René Keiper
Berliner Straße 24
14959 Trebbin

Tel.: 033731 / 301 80     Fax: 033731 / 301 81
Mobil: 0160 / 977 86 504 info@k-baudienst.de
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Bank gegen Rassismus
Deutliches Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz 
und Vielfalt vor dem Kreishaus in Luckenwalde

Eine „Anti-Rassismus-Bank“ 
steht seit kurzem vor dem 
Kreishaus in Luckenwalde. 
Damit setzt die Kreisverwal-
tung Teltow-Fläming ein 
öffentliches Zeichen für Solida-
rität und insbesondere gegen 
Ausgrenzung. Landrätin 
Kornelia Wehlan unterstützt 
das Projekt: „Die Bank soll zum 
Nachdenken anregen und ist 
eine deutliche Botschaft für 
Vielfalt, Weltoffenheit und 
Toleranz. Möge sie die Menschen, 
die sie nutzen, stets an diese Wer-
te erinnern.“

Die Optik der Bank macht ihre 
Botschaft deutlich: Während die 
Rückenlehne ca. zwei Meter 

lang ist, misst die Sitzfläche 
rund einen halben Meter 
weniger. Das fehlende Stück soll 
symbolisieren, dass es keinen 
Platz für Rassismus gibt.
Aufgestellt worden ist die Bank 
auf Initiative der Partnerschaft 
für Demokratie Teltow-Fläming. 
Hier engagieren sich Verant-
wortliche aus Politik und 
Gesellschaft, um lokale Hand-
lungsstrategien zur Förderung 
von Demokratie und Vielfalt zu 
entwickeln und umzusetzen 
sowie jeder Form von gruppen-
bezogener Menschenfeindlich-
keit entgegenzutreten. Die 
Partnerschaft wird vom Bun-
desprogramm „Demokratie 
leben“ unterstützt. 

Landrätin Kornelia Wehlan, FSJ-ler Elias Schulz und Tom Ritter, Tom Ritter, 
Koordinator des Jugendforums Partnerschaft für Demokratie TF (v. l. n. r.)
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Fläming kocht + genießt – Landkreis unterstützt Rezept­
wettbewerb rund um das Streuobst aus der Region
Auf tolle Rezepte und mehr 
hofft dieser Tage Stefanie 
Seifert aus dem Amt für Wirt-
schaftsförderung und Kreisent-
wicklung der Kreisverwaltung 
Teltow-Fläming. Sie bearbeitet 
dort u. a. Fragen der touristi-
schen Regionalentwicklung im 
Fläming und ist in dieser 
Funktion auch Mitglied der Jury 
des Wettbewerbs „Fläming 
kocht + genießt“, den der 
Landkreis begleitet und unter-
stützt.

Mit „Fläming kocht + genießt!“ 
startete bereits im Juni ein 
brandenburgweiter Rezept-
wettbewerb, der sich dem 
Streuobst verschrieben hat. 
Initiator ist das I-KU – Institut 
zur Entwicklung des ländli­
chen Kulturraums e. V.
Teilnehmen können alle, die 
gern mit regionalen Lebensmit-
teln kochen und Streuobstwie-

sen lieben. Zugelassen sind 
Einzelpersonen, aber auch 
Gruppen, z. B. Sportvereine, 
Schulklassen oder Unterneh-
men.

„Wir sind gespannt auf Rezepte, 
die sowohl regional als auch 
international sein können“, so 
Stefanie Seifert. „Einzige 
Voraussetzung für die Berück-
sichtigung des Rezeptes ist die 
Verwendung von mindestens 
einer typischen Streuobst-Sorte, 
zum Beispiel Äpfel, Birnen, 
Pflaumen, Kirschen, Himbeeren, 
Brombeeren oder Quitten.“

Die Rezepte können online 
eingereicht werden unter: 
https://lebens.mittel.i-ku.net/
der-rezepte-wettbewerb/ 
Dort gibt es auch weitere 
Informationen zu den einzel-
nen Kategorien und Rahmenbe-
dingungen.

Auswertung
Eine fachkundige Jury, der auch 
Stefanie Seifert angehört, wählt 
nach dem Einsendeschluss am 
1. September die fünfzig besten 
Rezepte aus. Sie werden 2023 in 
Kooperation mit einem renom-
mierten Leipziger Buchverlag in 
einem Kochbuch veröffentlicht. 
Die besten Rezepte sollen mit 
Beginn der Vorweihnachtszeit 
die Speisekarten ausgewählter 
Restaurants im Fläming 
bereichern. Auf die Hauptge-
winner und Zweitplatzierten 
warten attraktive Preise, u. a. 
eine Streuobstpatenschaft. auf 
der Baruther Streuobstwiese im 
Haagland.

Projekt lebens.mittel
Der Rezeptwettbewerb ist ein 
Baustein im Projekt lebens.
mittel. Es widmet sich u. a. den 
Austauschbeziehungen zwi-
schen Essen und Kultur und 

betrachtet im Rahmen einer 
„Haushaltslehre“ Ernährung, 
Kultur und Ökologie in ihren 
Zusammenhängen. Das Projekt 
wurde initiiert vom I-KU – Insti-
tut zur Entwicklung des ländli-
chen Kulturraums e. V. In 
Kooperation mit dem Verein 
„Äpfel & Konsorten“ sowie der 
Stadt Baruth/Mark haben sich 
die Akteur*innen die Rettung 
der lokalen Streuobstwiesen 
auf die Fahnen geschrieben. 
Dabei geht es auch um Verän-
derungen, die zum gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und für 
eine lebenswerte Zukunft 
beitragen.

lebens.mittel ist ein Projekt im 
Rahmen des Themenjahres 
„Lebenskunst – Kulturland 
Brandenburg 2022“. 
www.kulturland-brandenburg.
de

„Neue Ideen für unser Zusammenleben 
mit Kompetenz und Erfahrung voranbringen,

dafür bitte ich am 4. September 
erneut um Ihre Stimme.“

Ihr Bürgermeister Thomas Berger ✗
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Fledermäuse dürfen nicht gestört werden, 
auch wenn sie noch so niedlich scheinen

Foto: Linda Augustin

Eine Fledermaus – was tun?
Hinweise aus dem Veterinärwesen, dem Umwelt- und dem Gesundheitsamt zum richtigen Umgang 
mit den kleinen Säugern

Fledermäuse sind in der Som-
mersaison in unseren Breiten 
vermehrt zu beobachten. Im 
Umgang mit den vom Ausster-
ben bedrohten Tieren sind 
jedoch einige Dinge zu beach-
ten. Dietlind Biesterfeld, 
zuständige Beigeordnete und 
Dezernentin: „Es ist für Groß 
und Klein eine Freude, die 
zarten Wesen in der Abend-
dämmerung über Tümpel und 
Teiche und durch den Abend-
himmel flattern zu sehen. 
Trotzdem sollte man vorsichtig 
sein, vor allem dann, wenn ein 
Tier hilflos aufgefunden wird. 
Hierzu haben das Veterinärwe-
sen, das Umwelt- und das 
Gesundheitsamt der Kreisver-
waltung wichtige Hinweise 
erarbeitet, auf die wir gern 
erneut aufmerksam machen 
wollen.“

Eine Fledermaus – 
was tun?
Im Juli beginnt die Zeit, in der 
wir wieder einige Fledermäuse 
in unserer Umgebung sehen 
oder finden können. Besonders 
interessant sind sie für Kinder, 
die dann auch gern mal eines 
der possierlichen Tierchen 
anfassen oder sogar mit ihnen 
spielen. Vielen Eltern oder auch 
pädagogischem Personal fällt 
leider erst später ein, dass bei 
Fledermäusen in Deutschland 
auch vereinzelt Tollwutviren 
gefunden werden. Die Angst 
vor einer Ansteckung ist dann 
bei den Betroffenen groß. Es ist 
zwar Eile geboten, aber Panik 
sollte auf jedem Fall vermieden 
werden. Wer die folgenden 
Hinweise beim Fund einer 
hilflosen Fledermaus beachtet, 
ist auf der sicheren Seite – 
rechtlich gesehen und vor allem 
auch zum Schutz der Gesund-
heit.

Fledermäuse 
sind streng geschützt
Alle heimischen Fledermausar-
ten sind nach dem Naturschutz-
recht streng geschützt, weil ihre 
Bestände bedroht sind. Ursache 
dafür sind eine mit Giften 
belastete Umwelt, eine geringe 

landschaftliche Vielfalt und der 
Rückbau geeigneter Unter-
schlupfmöglichkeiten. Es ist 
grundsätzlich verboten, die 
Tiere aus der Natur zu entneh-
men. Dies ist nur dann erlaubt 
und aus Sicht des Artenschutzes 
sinnvoll, wenn ein Tier offen-
sichtlich hilflos ist. Alle bei uns 
heimischen Fledermäuse sind 
Insektenfresser; daher sind sie 
auch im direkten Wohnumfeld 
überaus nützliche Nachbarn.

Fledermaustollwut
Die Fledermaustollwut ist eine 
Infektionskrankheit. Sie wird 
durch Viren übertragen, die sich 
vom klassischen Tollwutvirus 
der Fuchstollwut unterschei-
den. Es wurde bislang nur in 
sehr seltenen Einzelfällen auf 
bestimmte Haustiere oder auf 
den Menschen übertragen. 
Genau wie bei der Fuchstollwut 
verläuft aber die einmal 
ausgebrochene Erkrankung 
beim Menschen in der Regel 
tödlich. Übertragen wird die 
Tollwut durch Biss- oder 
Kratzverletzungen oder über 
den Schleimhautkontakt mit 
Speichel.

Häufigkeit 
der Infektionen
Wie weit der Erreger in der 
Fledermauspopulation tatsäch-

lich verbreitet ist und welche 
Fledermausarten betroffen sind, 
ist nicht mit letzter Sicherheit 
bekannt. Untersuchungen der 
Fledermäuse finden nur statt, 
wenn Bissverletzungen gemel-
det wurden oder wenn es 
Kontakt zwischen Kindern und 
Fledermäusen gab und die 
Fledermäuse verstorben sind. 
Im Landkreis Teltow-Fläming 
wurden 2013 und 2015 Tollwut-
viren bei jeweils einer Fleder-
maus nachgewiesen.

Umgang mit 
aufgefundenen Tieren
Oft ist es unklar, warum eine 
Fledermaus aufgefunden wird. 
Hat sie sich verflogen oder ist 
sie tatsächlich hilfsbedürftig? 
Bevor das Tier aufgehoben wird, 
kann ein Anruf bei einer der 
unten aufgeführten Kontakt-
personen Klarheit bringen. 
Hierbei wird festgestellt, ob das 
Tier einem Experten vorgestellt 
werden oder einfach in Ruhe 
gelassen werden sollte bzw. 
tierärztliche Hilfe benötigt wird.

Nicht anfassen – 
Transport auf keinen Fall 
mit bloßen Händen
Trotz ihres possierlichen 
Erscheinungsbildes sind 
Fledermäuse mitunter wehr-
haft und möchten nicht berührt 

werden. Deshalb sollte der 
Kontakt möglichst vermieden 
bzw. in Absprache mit sachkun-
digen Personen auf das drin-
gend notwendige Maß be-
schränkt werden. Danach 
empfiehlt sich gründliches 
Händewaschen mit Seife. 
Sind ein Transport oder eine 
vorübergehende Unterbringung 
notwendig, darf das Tier 
keinesfalls mit bloßen Händen 
angefasst werden. Dazu sollte 
man unbedingt Arbeits- oder 
Gartenhandschuhe tragen oder 
ggf. ein Handtuch benutzen. 
Die Fledermaus sollte behutsam 
in einen kleinen Karton gesetzt 
werden, zum Beispiel einen 
kleinen, ausbruchssicheren 
Schuhkarton mit Lüftungslö-
chern und einem kleinen 
Polster aus zusammengeknüll-
tem Küchenpapier. Wichtig ist, 
sie so bald wie möglich an den 
endgültigen Bestimmungsort 
zu transportieren. Dabei sollte 
der Karton kühl stehen, auf 
keinen Fall in der Sonne.

Wann zum Arzt?
Wer Kontakt mit einer Fleder-
maus hatte und nicht ausschlie-
ßen kann, dass er mit den 
winzigen Zähnen oder Krallen 
verletzt worden ist, der sollte 
möglichst sofort eine ärztliche 
Beratungsstelle aufsuchen. Das 
gilt auch, wenn ein Kind 
unbeaufsichtigt mit einer 
Fledermaus umgegangen ist.

INFO
Kontakte und 
wichtige Rufnummern
• 	 zum Umgang mit Fledermäu-

sen (Naturschutzaspekte): 
Untere Naturschutzbehörde 
Landkreis Teltow-Fläming, 

	  03371 608–2501, -2502, 
-2504 oder -2514.

• 	 zur Tollwut als Tierseuche: 
Amt für Veterinärwesen, 
Lebensmittelüberwachung 
und Denkmalschutz: 

	  03371 608–2200
• 	 zur menschlichen Gesundheit: 

Gesundheitsamt Landkreis 
Teltow-Fläming, 

	 03371 608–3812.
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Unabhängig für Trebbin und seine Dörfer
Seit 24 Jahren ist die „Neue Liste“ auf der kommunalpolitischen Bühne präsent.
24 Jahre, in denen wir daran mitgewirkt haben, Trebbin weiterzuentwickeln und einen Ort zu gestal-
ten, in dem jeder gern lebt und sich für das Gemeinwohl engagiert.
24 Jahre, in denen wir daran arbeiteten, die Zukunft zu entwickeln. Leider ist dies im Rückblick nur 
zum Teil gelungen, da Herr Bürgermeister Berger unter gestalten vordringlich verwalten zu verste-
hen scheint.

24 Jahre, in denen punktuell die akutesten Probleme angegangen wurden, aber die wichtigste Aufgabe einer Kommune, dem Zukunfts-
träger „Kind“ das dafür notwendige Rüstzeug bereitzustellen wurde verdrängt, häufi g aufgeschoben und im schlimmsten Fall wurde es 
ungelöst gelassen. Nachfragen der Stadtverordneten und deren eindringliche Appelle wurden unter Hinweis auf gestellte Fördermittelan-
träge verschleppt. Die Untätigkeit der Verwaltung, für die Herr Berger seit 24 Jahren die Verantwortung trägt, hat zur Folge, dass Plätze 
für die Kinder in den Kindertagesstätten fehlen, dass die Schulgebäude der Grundschule in Trebbin und in Blankensee vorn und hinten 
nicht mehr ausreichen und unsere geschätzte Schulleiterin Rena Ückert eine Stelle in der Schulverwaltung angenommen hat. Der angeblich 
überraschende Ansturm auf die Plätze kann nicht wirklich überraschen. Als kausale Folge des „Schüleransturms“ spitzte sich die Situ-
ation im Hortbereich so zu, dass das kulturelle Zentrum Trebbins, das „Clauert-Haus“, zum Schulhort umgewidmet wurde. Wundert es 
irgendjemanden, wenn ohne Veranstaltungsräumlichkeiten, die verbesserungswürdigen „Kulturangebote“ gar auf Null zurückgefahren 
werden? Notwendige Sanierungsarbeiten des Schulhofs wurden von einem Jahr auf das andere verschoben, nachdem die begrenzten 
fi nanziellen Spielräume des Stadthaushaltes durch den Neubau des Feuerwehrgebäudes ausgereizt waren.
Es war von Seiten der Verwaltung, konkret vom Bürgermeister Berger, nie das Bestreben zu erkennen, diese Problematik ernsthaft 
anzugehen. An dieser Stelle wäre spätestens das Bemühen seitens des Herrn Bürgermeister Berger zur Beschaffung kommunaler Kredite 
angezeigt gewesen. Probleme zu verwalten ist einfacher, als sie zu lösen.
Die Liste der ungelösten Probleme in Trebbin ist lang:
• Attraktive Oberschulangebote für Schüler und Lehrer fehlen,
• bedarfsgerechte Angebote von Grundschul- und Hortplätzen müssen geschaffen werden,
• Sporthallenkapazitäten in Trebbin und Thyrow sind nur unzureichend bzw. gar nicht vorhanden.
• Der Turm auf dem Löwendorfer Berg, der nach 10 Jahren nicht mehr genutzt werden kann und seit 8 Monaten auf eine tragfähige 

Sanierung wartet (außer Gutachten nur heiße Luft) obwohl er ein Magnet für Besucher ist.
• Dringend benötigte Radwege an der alten B 101, die seit 10 Jahren dort enden, wo die Zuständigkeit der Stadt Trebbin beginnt 

(Brücke „Nuthegraben“ – Kreisverkehr Trebbin „Berliner Tor“).
• Radwege, die nicht saniert werden, obwohl seit 2 Jahren die fi nanziellen Mittel bereitstehen (Löwendorf – Glau).
• Radwege, die nicht gebaut werden, weil die Notwendigkeit heruntergespielt wird (z. B. Lüdersdorf – Trebbin)
• Kein tragfähiges Konzept zur Lösung des Energiebedarfs der öffentlichen Gebäude.
• Ein Kulturangebot, das seinem Namen gerecht wird, fehlt.
• Eine angemessene Ausstattung der Kameradinnen und der Kameraden der Feuerwehren, auch in den Wehren der Ortsteile, wird nicht als 

notwendig angesehen.
• Die verheerende Situation des Bauhofes wird als solche erkannt und bleibt dennoch ungelöst, Alternativen wären vorhanden.

All diese ungelösten Probleme sollten Herrn Berger nachdenklich machen.
Um Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern von Trebbin, eine Alternative für die Zukunft zu 
geben, tritt Herr Axel Claußen für die „Neue Liste“ als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters 
von Trebbin an.
Unter dem Leitspruch: „Unabhängig für Trebbin und seine Ortsteile“ bewirbt er sich, um mit 
seiner Berufserfahrung dazu beizutragen, den Berg der angehäuften Probleme abzutragen. Als 
Rechtanwalt mit fast 30jähriger Berufserfahrung ist er es täglich gewöhnt, Probleme zu  Gunsten 
seiner Mandanten zu lösen oder erforderlichenfalls Kompromisse zu schließen. Alles mit dem 
Ziel Trebbin zu einem Ort zu machen, indem die Bürgerinnen und Bürger sich wohl fühlen und 
stolz darauf sind, „Trebbiner“ zu sein.

Schwerpunkte der Arbeit als Bürgermeister werden sein:
• Lösungsangebote für die Grund- und Oberschulsituation einschließlich der Hortplatzkapazitäten (Ganztagsbetreuung) für Trebbin und seine 

Dörfer
• Ein Tourismuskonzept im Konsens mit den Anliegerkommunen des Naturparks „Nuthe-Nieplitz“
• Die Wiederbelebung des Kulturangebots in Trebbin und den Ortsteilen in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen
• Angebote für die Jugend, nicht nur in Trebbin

Wir, die „Neue Liste“, werden ihn dabei unterstützen.
Ihr, liebe Einwohner der Stadt Trebbin, seid aufgerufen, durch das Kreuz an der richtigen Stelle daran mitzuwirken.

Michael Baumecker, Fraktionsvorsitzender „Neue Liste“

RECHTSANWALT
Axel Claußen

• Bauen • Verkehrsunfall • Landwirtschaft • Erben
(auch Hausbesuche)

Lützowstraße 33–36 • 10785 Berlin 
Telefon: 030/5900909-27

0151 182 44260

in
Kooperation

RECHTSANWÄLTE UND STEUERBERATER
Wiese & Schlichting

• Erben • Schenken • Steuern • Vollmachten 
(auch Hausbesuche)

Brieseallee 36 • 16547 Birkenwerder • Tel.: 03303/503930 
Lützowstraße 33–36 • 10785 Berlin • Tel.: 030/5900909-0
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Pink Kisses – die farbenfrohe Prinzess-Nelke
Gartentipps von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut Langerwisch

Die Nelke 'Pink Kisses'® ist 
ein absolutes Highlight unter 
den Pflanzen-Neuheiten der 
vergangenen Jahre. Es 
handelt sich um eine 
winterharte und sehr 
robuste Staude, de-
ren herausragendes 
Merkmal die unwahr-
scheinlich lange Blütezeit 
ist. Sage und schreibe von 
Ende März bis Ende Septem-
ber erfreut sie uns mit unzäh-
ligen Blüten in kräftigen Pink- 
Rosa und Rottönen. Dabei 
zeigen Blütenrand und -auge 
meist verschiedene Farben, 
was den Charme der Pflanze 
noch einmal unterstreicht. Die 
Blätter in einem leicht grauen 
Grün sorgen für zusätzliche 
Kontraste und stellen die 
leuchtenden Farben der Duft-
nelke heraus. 
Bei richtiger Pflege bereitet 
'Pink Kisses'® viele Jahre 
lang große Freude. Sie ist 
daher auch als Geschenk für 
einen nahestehenden Men-
schen beliebt – vor allem als 
lieber Gruß an gute Freunde. 

Wuchs und Standort
Mit einem kompakten Wuchs 
und einer Höhe von circa 20 
Zentimetern ist sie ein viel-
seitig verwendbarer Blickfang 
für Blumenbeet, Balkonkasten 
oder Grabgestaltung. Bevor-
zugt wird ein heller, sonniger 

Standort. Hier bilden sich die 
Farben am schönsten aus und 

die Blüten verströmen einen 
zarten Duft. Pflanzerde 

bzw. Gartenboden 
sollten durchlässig 
und locker sein, denn 
Staunässe mag sie 

überhaupt nicht gerne. 
Das bedeutet auch, dass 

man bei der Verwendung im 
Kübel oder Balkonkasten für 
eine Drainageschicht und eine 
Wasserüberlauf sorgen sollte. 
Insgesamt ist der Wasserbe-
darf eher gering, die Pflanzen 
sollten aber nie komplett aus-
trocknen.

Lange Blüte mit richtiger 
Pflege
Nelken benötigen in der Regel 
keinen wirklichen Rückschnitt. 
Vertrocknete Blüten sollten 
aber entfernt werden. So wird 

die Nachblüte gefördert, weil 
sich die Pflanze nicht auf die 
Samenbildung konzentrieren 
kann. Kürzen Sie, wo es er-
forderlich ist, dabei auch die 
Triebe etwas ein, um einen 
kompakteren, kissenförmigen 
Wuchs der Pflanze zu fördern. 
Nach dem Winter sollte man 
natürlich auch durch Frost 
geschädigte Pflanzenteile 
herausschneiden. Bei länge-

ren Kälteperioden mit Tem-
peraturen unter -10 °C, kann 
die Pflanze mit einer Schicht 
Reisig oder Laub abgedeckt 
werden. Das Schützt vor Kälte 
und übermäßiger Nässe.
Wer viel blüht benötigt natür-
lich auch Dünger. Man kann 
hier normalen Blüh- oder 
Balkonpflanzendünger ver-
wenden. Am einfachsten ist 
Flüssigdünger zu handhaben, 
der wöchentlich mit ins Gieß-
wasser gegeben wird.

Pflanzpartner
In einer Pflanzschale kommt 
‚Pink Kisses‘ auch mit Begleit-
pflanzen gut zu Recht und gut 
zur Geltung. Geeignet sind je 
nach Jahreszeit z. B. Purpur-
glöckchen (Heuchera), Müh-
lenbeckia, Buntnessel oder 
auch Gräser wie das Japa-
nische Blutgras ‚Red Baron‘ 
oder der Blauschwingel. Jetzt 
im Herbst sind Heidepflanzen 
oder Chrysanthemen wunder-
schöne Ergänzungen zu den 
‚Pink Kisses‘.

Übrigens: auf der Internet-
seite https://www.pink-kisses.
eu/ findet man tolle Videos, 
Anleitungen und Ideen um die 
‚Pink Kisses‘ Nelken perfekt in 
Szene zu setzen oder in ein 
umwerfendes Geschenk zu 
verwandeln.

 
Gartentipp 
September

ANZEIGE

Haus- und Industrietechnik GmbH
HEIZUNG – LÜFTUNG

SANITÄR

Zur Verstärkung unseres  
Teams suchen wir 

Monteure & Kundendienstmonteure

Was haben wir zu bieten: Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
 übertari� ichen Stundenlohn per E-Mail oder schri� lich
 einen zukun� weisenden und  Riebener Dorfstraße 8
 innovativen Arbeitsplatz  14547 Beelitz / OT Rieben
 sehr gutes Betriebsklima    E-Mail: info@fobe-haustechnik.de
 Dienstfahrzeug Telefon:  033204-34985 /  0172-1779967
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Keine Unfallversicherung  
außerhalb des Schulgeländes

In einer aktuellen Entscheidung hat 
das Bundessozialgericht Kassel ent­
schieden, dass der staatliche Unfall­
versicherungsschutz für Schülerinnen 
und Schüler nach dem Verlassen des 
Schulgeländes nicht ohne weiteres 
greift.
In dem hierzu entscheidenden Fall 
hat ein Schüler in der Schulpause 
das Schulgelände verlassen, um zum 
Rauchen in den angrenzen­
den Stadtpark zu gehen. 
Aufgrund eines an diesem 
Tage herrschenden Unwet­
ters mit Sturm und Schnee­
fall kam es dazu, dass dem 
Schüler ein Ast auf den 
Kopf und Körper fiel. Da­
durch erlitt er ein schweres 
Schädelhirntrauma. Der Unfall sollte 
nunmehr durch die hier für die Schü­
lerversicherung zuständige Unfallkas­
se als Arbeitsunfall anerkannt werden. 
Dies lehnte die Unfallkasse jedoch ab. 
In dem folgenden Rechtsstreit verwies 
der Schüler zunächst auf ein Urteil des 
Bundessozialgerichts Kassel aus dem 
Jahr 2018. Danach kann auch außer­
halb des Schulgeländes und sogar zu 
Hause ein Unfallversicherungsschutz 
bestehen. Im Übrigen argumentierte 
der Schüler damit, dass die Schule 
selbst den Schülern aufgrund von 
bestehendem Platzmangel auf dem 
Schulgelände auch den naheliegenden 
Stadtpark als Option für die Pausen 
vorgeschlagen hatte.

Das Bundessozialgericht urteilte nun 
jedoch, dass der Aufenthalt im Stadt­
park hier nicht unter dem Versiche­
rungsschutz stand. Dies deshalb, da 
der organisatorische Verantwortungs- 
und Einflussbereich der Schule auf das 
Schulgelände beschränkt sei. Die Auf­
sichtspflicht und -möglichkeit endet 
grundsätzlich am Schultor. Insoweit 
kann der Stadtpark nicht als erwei­

terter Schulhof angesehen 
werden. Mit der Entschei­
dung hat das Bundessozi­
algericht die Grenzen des 
bestehenden staatlichen 
Unfallversicherungsschut­
zes nochmals präzisiert. 
Schüler sind grundsätzlich 
während des Besuchs von 

allgemeinen oder berufsbildenden 
Schulen unfallversichert. Versichert 
ist auch die Teilnahme an Betreuungs­
maßnahmen, die unmittelbar vor oder 
nach dem Unterricht von der Schule 
oder im Zusammenhang mit dieser 
stattfinden. Versichert sind zudem 
der Hin- und Rückweg zur bzw. von 
der Schule sowie zu den versicher­
ten schulischen Tätigkeiten. Treffen 
sich Schülerinnen und Schüler jedoch 
ohne Anordnung, Billigung bzw. Wis­
sen der Schule freiwillig außerhalb 
des Schulgeländes so besteht kein 
Versicherungsschutz.

Rechtsanwalt Dr. Steffen Beilke,
SPKW Sobczak & Partner mbB, Zossen

ANZEIGE

Bauklempnerei & Dachdeckerei
Kliesener GmbH & Co. KG

• Dachentwässerung • Metallbedachung • Flachdachabdichtung
• Fassadenverkleidung • Gutachten erstellen

Postanschrift:
Postfach 11 29
14956 Trebbin Tel. (03 37 31) 1 30 00

Fax (03 37 31) 1 30 02
Funk-Tel. (01 71) 7 32 41 81

Werkstatt:
Am Kulturhaus 1
14959 Trebbin

E-Mail: bauklempnerei.kliesener@t-online.de

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee
Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65
Email: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Hausverwaltung

Finanzierungsvermittlung 

Immobilieneinwertung – 
und Beratung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991

Paul Hänchen
Inh. Andreas Öhler

EISEN-HÄNCHEN+ Schloss- und Schließtechnik, Schlüssel
+ Zylinderschlösser, Schlüsseldienst
+ Sperrschließungen, Schließanlagen

Berliner Straße 30 · 14959 Trebbin
 03 37 31-1 55 06 | Fax: 03 37 31-3 01 53

Paul.Haenchen@t-online.de

Beratung • Verkauf • Montage
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Leckeres Brot und
feine Backwaren

seit 1927

Landbrotbäckerei Rainer Dennler
Filiale Trebbin | Am Denkmalplatz 2 | Tel.: 14533
14959 Klein Schulzendorf | Trebbiner Str. 27 | Tel: 15478

Wohnungssuche auf dem Land – Freundliche, hilfsbereite Potsdamerin 
(57 J.) / mit Katze sucht eine Mietunterkunft mit Gartennutzung auf dem 
Land. Gern bei älteren Herrschaften als Einwohnmöglichkeit. Wenn ge­
wünscht, unterstütze ich bei Einkäufen und Arztbesuchen. 
 0152/ 54180684     uta.sth@freenet.de

Suchen Koch für unsere 
Lindenschenke Elsholz.

Bewerbung unter: 033204-33159 oder 0173 9756266

Waldbrände zu 90 Prozent 
menschengemacht 
Brandenburg verfügt über eine Wald�läche von rund 
1,1 Millionen Hektar (37 Prozent der Landes�läche). 
Während der Waldbrandsaison in Deutschland, die in der Regel 
von März bis Oktober andauert, sollte alles unterlassen 
werden, was zu einem Brand im Wald oder in der Feld�lur 
führen könnte. Der kleinste Funke kann eine Katastrophe 
auslösen. Menschliches Handeln verursacht mehr als 90 Prozent 
aller Waldbrände. Die einzige „natürliche“ Ursache für das 
Entstehen von Waldbränden sind durch Gewitter veursachte 
Blitzeinschläge.

Die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten. 
Ordnungswidrigkeiten können gemäß Waldgesetz (Vorschrift § 23) mit 
einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro geahndet werden.

 Rauchen im Wald und in der Feldfl ur unterlassen!

 Im und am Wald (Mindestabstand 50 m) kein Feuer entzünden!

 Keine glimmenden Zigaretten aus dem (fahrenden) Auto werfen!

 Melden Sie bitte einen bemerkten Brand unverzüglich der 
Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110).

Die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe wird vom Deutschen 
Wetterdienst auf der Grundlage von Wetter- und Vegetations-
daten ermittelt: www.dwd.de
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Frank Schulze Geschäftsführer

Tel. 033731 32500
Fax 033731 323189
Mobile 0173 5759291

Bahnhofstr. 13
14959 Trebbin

www.adt-trebbin.de
info@adt-trebbin.de

•  Maurerarbeiten
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Zaunbau
•  Platz- und
   Wegegestaltung

BAU

Meisterbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten

Garten- und Landschaftsbau

Inh. Maurermeister Th. Müller
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Baruther Straße 38
14959 Trebbin


